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Um welche PDF Dokumente geht es 

PDF-Textdokumente 

� Gestaltete Flyer und Prospekte 

� Info-Broschüren, Anleitungen, Vorschriften 

� Sach- und Lehrbücher, Nachschlagwerke 

� Zeitschriften und andere Periodika 

� Pläne, Karten usw. 

PDF-Formulare 

� 

� 
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Kommentarwerkzeug

Hilfreich für Bewegungseingeschränkte, 
Taubstumme, Sehbehinderte, Blinde (und Alle)

Texte markieren, korrigieren

Bemerkungen, Icons und Bilder („Stempel“) einfügen
Dokumente als Kommentar-Anlagen hinzufügen

Eigene Navigationsebene schaffen

gebern 
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Sprachausgabe, Optionen

Seitenweise lesen:

Angezeigter Text, Ersatz- und Ergänzungstext
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Gesetz zur Gleichstellung behinderter
 
Menschen (Behindertengleichstellungsgesetz
 
- BGG)
 


BGG
 


Ausfertigungsdatum: 27.04.2002
 


Vollzitat:
 


"Behindertengleichstellungsgesetz vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 1468), zuletzt
 
geändert durch Artikel 262 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)"
 


Stand: Zuletzt geändert durch Art. 262 V v. 31.10.2006 I 2407
 


Fußnote
 


Textnachweis ab: 1.5.2002
 


Das G wurde als Artikel 1 d. G 860-9-2/1 v. 27.4.2002 I 1467 vom Bundestag mit
 
Zustimmung des Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. 56 Abs. 1 dieses G am 1.5.2002
 
in Kraft getreten.
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§ 1 Gesetzesziel
 
§ 2 Behinderte Frauen
 
§ 3 Behinderung
 
§ 4 Barrierefreiheit
 
§ 5 Zielvereinbarungen
 
§ 6 Gebärdensprache und andere Kommunikationshilfen
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Verpflichtung zur Gleichstellung und Barrierefreiheit
 
§ 7 Benachteiligungsverbot für Träger öffentlicher Gewalt
 
§ 8 Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr
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Abschnitt 4
 
Beauftragte oder Beauftragter der Bundesregierung für die Belange
 
behinderter Menschen
 
§ 14 Amt der oder des Beauftragten für die Belange behinderter Menschen
 
§ 15 Aufgabe und Befugnisse
 


Abschnitt 1
 
Allgemeine Bestimmungen
 


§ 1 Gesetzesziel
 


Ziel dieses Gesetzes ist es, die Benachteiligung von behinderten Menschen zu beseitigen
 
und zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am
 
Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung
 
zu ermöglichen. Dabei wird besonderen Bedürfnissen Rechnung getragen.
 


§ 2 Behinderte Frauen
 


Zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sind die besonderen
 
Belange behinderter Frauen zu berücksichtigen und bestehende Benachteiligungen zu
 
beseitigen. Dabei sind besondere Maßnahmen zur Förderung der tatsächlichen Durchsetzung
 
der Gleichberechtigung von behinderten Frauen und zur Beseitigung bestehender
 
Benachteiligungen zulässig.
 


§ 3 Behinderung
 


Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder
 
seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für
 
das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der
 
Gesellschaft beeinträchtigt ist.
 


§ 4 Barrierefreiheit
 


Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische
 
Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle
 
Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete
 
Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne
 
besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.
 


§ 5 Zielvereinbarungen
 


(1) Soweit nicht besondere gesetzliche oder verordnungsrechtliche Vorschriften
 
entgegenstehen, sollen zur Herstellung der Barrierefreiheit Zielvereinbarungen
 
zwischen Verbänden, die nach § 13 Abs. 3 anerkannt sind, und Unternehmen oder
 
Unternehmensverbänden der verschiedenen Wirtschaftsbranchen für ihren jeweiligen
 
sachlichen und räumlichen Organisations- oder Tätigkeitsbereich getroffen werden. Die
 
anerkannten Verbände können die Aufnahme von Verhandlungen über Zielvereinbarungen
 
verlangen.
 


(2) Zielvereinbarungen zur Herstellung von Barrierefreiheit enthalten insbesondere
 
1. die Bestimmung der Vereinbarungspartner und sonstige Regelungen zum Geltungsbereich
 


und zur Geltungsdauer,
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2. die Festlegung von Mindestbedingungen darüber, wie gestaltete Lebensbereiche im
 
Sinne von § 4 künftig zu verändern sind, um dem Anspruch behinderter Menschen auf
 
Zugang und Nutzung zu genügen,
 


3. den Zeitpunkt oder einen Zeitplan zur Erfüllung der festgelegten Mindestbedingungen.
 


Sie können ferner eine Vertragsstrafenabrede für den Fall der Nichterfüllung oder des
 
Verzugs enthalten.
 


(3) Ein Verband nach Absatz 1, der die Aufnahme von Verhandlungen verlangt,
 
hat dies gegenüber dem Zielvereinbarungsregister (Absatz 5) unter Benennung von
 
Verhandlungsparteien und Verhandlungsgegenstand anzuzeigen. Das Bundesministerium für
 
Arbeit und Soziales gibt diese Anzeige auf seiner Internetseite bekannt. Innerhalb
 
von vier Wochen nach der Bekanntgabe haben andere Verbände im Sinne des Absatzes 1 das
 
Recht, den Verhandlungen durch Erklärung gegenüber den bisherigen Verhandlungsparteien
 
beizutreten. Nachdem die beteiligten Verbände behinderter Menschen eine gemeinsame
 
Verhandlungskommission gebildet haben oder feststeht, dass nur ein Verband verhandelt,
 
sind die Verhandlungen innerhalb von vier Wochen aufzunehmen.
 


(4) Ein Anspruch auf Verhandlungen nach Absatz 1 Satz 3 besteht nicht,
 
1. während laufender Verhandlungen im Sinne des Absatzes 3 für die nicht beigetretenen
 


Verbände behinderter Menschen,
 
2. in Bezug auf diejenigen Unternehmen, die ankündigen, einer Zielvereinbarung
 


beizutreten, über die von einem Unternehmensverband Verhandlungen geführt werden,
 
3. für den Geltungsbereich und die Geltungsdauer einer zustande gekommenen
 


Zielvereinbarung,
 
4. in Bezug auf diejenigen Unternehmen, die einer zustande gekommenen Zielvereinbarung
 


unter einschränkungsloser Übernahme aller Rechte und Pflichten beigetreten sind.
 


(5) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales führt ein Zielvereinbarungsregister,
 
in das der Abschluss, die Änderung und die Aufhebung von Zielvereinbarungen nach den
 
Absätzen 1 und 2 eingetragen werden. Der die Zielvereinbarung abschließende Verband
 
behinderter Menschen ist verpflichtet, innerhalb eines Monats nach Abschluss einer
 
Zielvereinbarung dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales diese als beglaubigte
 
Abschrift und in informationstechnisch erfassbarer Form zu übersenden sowie eine
 
Änderung oder Aufhebung innerhalb eines Monats mitzuteilen.
 


§ 6 Gebärdensprache und andere Kommunikationshilfen
 


(1) Die Deutsche Gebärdensprache ist als eigenständige Sprache anerkannt.
 


(2) Lautsprachbegleitende Gebärden sind als Kommunikationsform der deutschen Sprache
 
anerkannt.
 


(3) Hörbehinderte Menschen (Gehörlose, Ertaubte und Schwerhörige) und sprachbehinderte
 
Menschen haben nach Maßgabe der einschlägigen Gesetze das Recht, die Deutsche
 
Gebärdensprache oder lautsprachbegleitende Gebärden zu verwenden. Soweit sie sich nicht
 
in Deutscher Gebärdensprache oder mit lautsprachbegleitenden Gebärden verständigen,
 
haben sie nach Maßgabe der einschlägigen Gesetze das Recht, andere geeignete
 
Kommunikationshilfen zu verwenden.
 


Abschnitt 2
 
Verpflichtung zur Gleichstellung und Barrierefreiheit
 


- 3 







       


  


      


        
       


            
            


     
          


       
          
         
           


            
         


         
          
    


         
       


          


          
       


         
         


           
       
 


          
       


        
      


        


         
               
         
        
        
           
       


       


Ein Service der juris GmbH - www.juris.de 


§ 7 Benachteiligungsverbot für Träger öffentlicher Gewalt
 


(1) Die Dienststellen und sonstigen Einrichtungen der Bundesverwaltung, einschließlich
 
der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
 
Rechts sollen im Rahmen ihres jeweiligen Aufgabenbereichs die in § 1 genannten Ziele
 
aktiv fördern und bei der Planung von Maßnahmen beachten. Das Gleiche gilt für
 
Landesverwaltungen, einschließlich der landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten
 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit sie Bundesrecht ausführen. In Bereichen
 
bestehender Benachteiligungen behinderter Menschen gegenüber nicht behinderten Menschen
 
sind besondere Maßnahmen zum Abbau und zur Beseitigung dieser Benachteiligung zulässig.
 
Bei der Anwendung von Gesetzen zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung
 
von Frauen und Männern ist den besonderen Belangen behinderter Frauen Rechnung zu
 
tragen.
 


(2) Ein Träger öffentlicher Gewalt im Sinne des Absatzes 1 darf behinderte Menschen
 
nicht benachteiligen. Eine Benachteiligung liegt vor, wenn behinderte und nicht
 
behinderte Menschen ohne zwingenden Grund unterschiedlich behandelt werden und dadurch
 
behinderte Menschen in der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
 
unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt werden.
 


(3) Besondere Benachteiligungsverbote zu Gunsten von behinderten Menschen in anderen
 
Rechtsvorschriften, insbesondere im Neunten Buch Sozialgesetzbuch, bleiben unberührt.
 


§ 8 Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr
 


(1) Zivile Neubauten sowie große zivile Um- oder Erweiterungsbauten des Bundes
 
einschließlich der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
 
öffentlichen Rechts sollen entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik
 
barrierefrei gestaltet werden. Von diesen Anforderungen kann abgewichen werden, wenn
 
mit einer anderen Lösung in gleichem Maße die Anforderungen an die Barrierefreiheit
 
erfüllt werden. Die landesrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Bauordnungen,
 
bleiben unberührt.
 


(2) Sonstige bauliche oder andere Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und Straßen
 
sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im öffentlichen
 
Personenverkehr sind nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes
 
barrierefrei zu gestalten. Weitergehende landesrechtliche Vorschriften bleiben
 
unberührt.
 


§ 9 Recht auf Verwendung von Gebärdensprache und anderen
 
Kommunikationshilfen
 


(1) Hör- oder sprachbehinderte Menschen haben nach Maßgabe der Rechtsverordnung
 
nach Absatz 2 das Recht, mit Trägern öffentlicher Gewalt im Sinne des § 7 Abs. 1
 
Satz 1 in Deutscher Gebärdensprache, mit lautsprachbegleitenden Gebärden oder über
 
andere geeignete Kommunikationshilfen zu kommunizieren, soweit dies zur Wahrnehmung
 
eigener Rechte im Verwaltungsverfahren erforderlich ist. Die Träger öffentlicher
 
Gewalt haben dafür auf Wunsch der Berechtigten im notwendigen Umfang die Übersetzung
 
durch Gebärdensprachdolmetscher oder die Verständigung mit anderen geeigneten
 
Kommunikationshilfen sicherzustellen und die notwendigen Aufwendungen zu tragen.
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(2) Das Bundesministerium des Innern bestimmt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
 
für Arbeit und Soziales durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des
 
Bundesrates bedarf,
 
1. Anlass und Umfang des Anspruchs auf Bereitstellung eines Gebärdensprachdolmetschers
 


oder anderer geeigneter Kommunikationshilfen,
 
2. Art und Weise der Bereitstellung von Gebärdensprachdolmetschern oder anderen
 


geeigneten Hilfen für die Kommunikation zwischen hör- oder sprachbehinderten
 
Menschen und den Trägern öffentlicher Gewalt,
 


3. die Grundsätze für eine angemessene Vergütung oder eine Erstattung von notwendigen
 
Aufwendungen für die Dolmetscherdienste oder den Einsatz anderer geeigneter
 
Kommunikationshilfen und
 


4. welche Kommunikationsformen als andere geeignete Kommunikationshilfen im Sinne des
 
Absatzes 1 anzusehen sind.
 


§ 10 Gestaltung von Bescheiden und Vordrucken
 


(1) Träger öffentlicher Gewalt im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 haben bei der
 
Gestaltung von schriftlichen Bescheiden, Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtlichen
 
Verträgen und Vordrucken eine Behinderung von Menschen zu berücksichtigen. Blinde
 
und sehbehinderte Menschen können nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Absatz 2
 
insbesondere verlangen, dass ihnen Bescheide, öffentlich-rechtliche Verträge und
 
Vordrucke ohne zusätzliche Kosten auch in einer für sie wahrnehmbaren Form zugänglich
 
gemacht werden, soweit dies zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren
 
erforderlich ist.
 


(2) Das Bundesministerium des Innern bestimmt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
 
für Arbeit und Soziales durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des
 
Bundesrates bedarf, bei welchen Anlässen und in welcher Art und Weise die in Absatz 1
 
genannten Dokumente blinden und sehbehinderten Menschen zugänglich gemacht werden.
 


§ 11 Barrierefreie Informationstechnik
 


(1) Träger öffentlicher Gewalt im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 gestalten ihre
 
Internetauftritte und -angebote sowie die von ihnen zur Verfügung gestellten grafischen
 
Programmoberflächen, die mit Mitteln der Informationstechnik dargestellt werden, nach
 
Maßgabe der nach Satz 2 zu erlassenden Verordnung schrittweise technisch so, dass
 
sie von behinderten Menschen grundsätzlich uneingeschränkt genutzt werden können. Das
 
Bundesministerium des Innern bestimmt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
 
Arbeit und Soziales durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates
 
bedarf, nach Maßgabe der technischen, finanziellen und verwaltungsorganisatorischen
 
Möglichkeiten
 
1. die in den Geltungsbereich der Verordnung einzubeziehenden Gruppen behinderter
 


Menschen,
 
2. die anzuwendenden technischen Standards sowie den Zeitpunkt ihrer verbindlichen
 


Anwendung,
 
3. die zu gestaltenden Bereiche und Arten amtlicher Informationen.
 


(2) Die Bundesregierung wirkt darauf hin, dass auch gewerbsmäßige Anbieter von
 
Internetseiten sowie von grafischen Programmoberflächen, die mit Mitteln der
 
Informationstechnik dargestellt werden, durch Zielvereinbarungen nach § 5 ihre Produkte
 
entsprechend den technischen Standards nach Absatz 1 gestalten.
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Abschnitt 3
 
Rechtsbehelfe
 


§ 12 Vertretungsbefugnisse in verwaltungs- oder sozialrechtlichen
 
Verfahren
 


Werden behinderte Menschen in ihren Rechten aus § 7 Abs. 2, §§ 8, 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1
 
Satz 2 oder § 11 Abs. 1 verletzt, können an ihrer Stelle und mit ihrem Einverständnis
 
Verbände nach § 13 Abs. 3, die nicht selbst am Verfahren beteiligt sind, Rechtsschutz
 
beantragen; Gleiches gilt bei Verstößen gegen Vorschriften des Bundesrechts, die einen
 
Anspruch auf Herstellung von Barrierefreiheit im Sinne des § 4 oder auf Verwendung von
 
Gebärden oder anderen Kommunikationshilfen im Sinne des § 6 Abs. 3 vorsehen. In diesen
 
Fällen müssen alle Verfahrensvoraussetzungen wie bei einem Rechtsschutzersuchen durch
 
den behinderten Menschen selbst vorliegen.
 


§ 13 Verbandsklagerecht
 


(1) Ein nach Absatz 3 anerkannter Verband kann, ohne in seinen Rechten verletzt zu
 
sein, Klage nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung oder des Sozialgerichtsgesetzes
 
erheben auf Feststellung eines Verstoßes gegen
 
1. das Benachteiligungsverbot für Träger der öffentlichen Gewalt nach § 7 Abs. 2 und
 


die Verpflichtung des Bundes zur Herstellung der Barrierefreiheit in § 8 Abs. 1, § 9
 
Abs. 1, § 10 Abs. 1 Satz 2, § 11 Abs. 1,
 


2. die Vorschriften des Bundesrechts zur Herstellung der Barrierefreiheit
 
in § 46 Abs. 1 Satz 3 und 4 der Bundeswahlordnung, § 39 Abs. 1 Satz 3
 
und 4 der Europawahlordnung, § 43 Abs. 2 Satz 2 der Wahlordnung für die
 
Sozialversicherung, § 17 Abs. 1 Nr. 4 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch,
 
§ 4 Abs. 1 Nr. 2a des Gaststättengesetzes, § 3 Nr. 1 Buchstabe d des
 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 8 Abs. 1 des
 
Bundesfernstraßengesetzes, § 8 Abs. 3 Satz 3 und 4 sowie § 13 Abs. 2a des
 
Personenbeförderungsgesetzes, § 2 Abs. 3 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung,
 
§ 3 Abs. 5 Satz 1 der Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung, §§ 19d und 20b des
 
Luftverkehrsgesetzes oder
 


3. die Vorschriften des Bundesrechts zur Verwendung von Gebärdensprache oder anderer
 
geeigneter Kommunikationshilfen in § 17 Abs. 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch,
 
§ 57 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und § 19 Abs. 1 Satz 2 des Zehnten Buches
 
Sozialgesetzbuch.
 


Satz 1 gilt nicht, wenn eine Maßnahme aufgrund einer Entscheidung in einem verwaltungs
oder sozialgerichtlichen Streitverfahren erlassen worden ist.
 


(2) Eine Klage ist nur zulässig, wenn der Verband durch die Maßnahme in seinem
 
satzungsgemäßen Aufgabenbereich berührt wird. Soweit ein behinderter Mensch selbst
 
seine Rechte durch eine Gestaltungs- oder Leistungsklage verfolgen kann oder hätte
 
verfolgen können, kann die Klage nach Absatz 1 nur erhoben werden, wenn der Verband
 
geltend macht, dass es sich bei der Maßnahme um einen Fall von allgemeiner Bedeutung
 
handelt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn eine Vielzahl gleich gelagerter Fälle
 
vorliegt. Für Klagen nach Absatz 1 Satz 1 gelten die Vorschriften des 8. Abschnitts der
 
Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend mit der Maßgabe, dass es eines Vorverfahrens
 
auch dann bedarf, wenn die angegriffene Maßnahme von einer obersten Bundes- oder einer
 
obersten Landesbehörde erlassen worden ist.
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(3) Auf Vorschlag der Mitglieder des Beirates für die Teilhabe behinderter Menschen,
 
die nach § 64 Abs. 2 Satz 2, 1., 3. oder 12. Aufzählungspunkt des Neunten Buches
 
Sozialgesetzbuch berufen sind, kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die
 
Anerkennung erteilen. Es soll die Anerkennung erteilen, wenn der vorgeschlagene Verband
 
1. nach seiner Satzung ideell und nicht nur vorübergehend die Belange behinderter
 


Menschen fördert,
 
2. nach der Zusammensetzung seiner Mitglieder oder Mitgliedsverbände dazu berufen ist,
 


Interessen behinderter Menschen auf Bundesebene zu vertreten,
 
3. zum Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jahre besteht und in diesem Zeitraum
 


im Sinne der Nummer 1 tätig gewesen ist,
 
4. die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bietet; dabei sind Art und Umfang
 


seiner bisherigen Tätigkeit, der Mitgliederkreis sowie die Leistungsfähigkeit des
 
Vereines zu berücksichtigen und
 


5. wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
 
Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer befreit ist.
 


Abschnitt 4
 
Beauftragte oder Beauftragter der Bundesregierung für die
 
Belange behinderter Menschen
 


§ 14 Amt der oder des Beauftragten für die Belange behinderter Menschen
 


(1) Die Bundesregierung bestellt eine Beauftragte oder einen Beauftragten für die
 
Belange behinderter Menschen.
 


(2) Der beauftragten Person ist die für die Erfüllung ihrer Aufgabe notwendige
 
Personal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
 


(3) Das Amt endet, außer im Fall der Entlassung, mit dem Zusammentreten eines neuen
 
Bundestages.
 


§ 15 Aufgabe und Befugnisse
 


(1) Aufgabe der beauftragten Person ist es, darauf hinzuwirken, dass die
 
Verantwortung des Bundes, für gleichwertige Lebensbedingungen für Menschen mit
 
und ohne Behinderungen zu sorgen, in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens
 
erfüllt wird. Sie setzt sich bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe dafür ein, dass
 
unterschiedliche Lebensbedingungen von behinderten Frauen und Männern berücksichtigt
 
und geschlechtsspezifische Benachteiligungen beseitigt werden.
 


(2) Zur Wahrnehmung der Aufgabe nach Absatz 1 beteiligen die Bundesministerien die
 
beauftragte Person bei allen Gesetzes-, Verordnungs- und sonstigen wichtigen Vorhaben,
 
soweit sie Fragen der Integration von behinderten Menschen behandeln oder berühren.
 


(3) Alle Bundesbehörden und sonstigen öffentlichen Stellen im Bereich des Bundes sind
 
verpflichtet, die beauftragte Person bei der Erfüllung der Aufgabe zu unterstützen,
 
insbesondere die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Akteneinsicht zu gewähren.
 
Die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten bleiben unberührt.
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Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem 
Behindertengleichstellungsgesetz 


Datum: 17. Juli 2002 


Fundstelle: BGBl I 2002, 2654 


Textnachweis ab: 24. 7.2002



BITV Eingangsformel 


Auf Grund des § 11 Abs. 1 Satz 2 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 27. April

2002 (BGBl. I S. 1467) verordnet das Bundesministerium des Innern im Einvernehmen mit

dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung:



BITV § 1 Sachlicher Geltungsbereich 


Die Verordnung gilt für:

1.	 Internetauftritte und -angebote,

2.	 Intranetauftritte und -angebote, die öffentlich zugänglich sind, und

3.	 mittels Informationstechnik realisierte grafische Programmoberflächen, die



öffentlich zugänglich sind,

der Behörden der Bundesverwaltung.



BITV § 2 Einzubeziehende Gruppen behinderter Menschen 


Die Gestaltung von Angeboten der Informationstechnik (§ 1) nach dieser Verordnung ist

dazu bestimmt, behinderten Menschen im Sinne des § 3 des

Behindertengleichstellungsgesetzes, denen ohne die Erfüllung zusätzlicher Bedingungen

die Nutzung der Informationstechnik nur eingeschränkt möglich ist, den Zugang dazu zu

eröffnen.



BITV § 3 Anzuwendende Standards 


Die Angebote der Informationstechnik (§ 1) sind gemäß der Anlage zu dieser Verordnung

so zu gestalten, dass

1.	 alle Angebote die unter Priorität I aufgeführten Anforderungen und



Bedingungen erfüllen und

2.	 zentrale Navigations- und Einstiegsangebote zusätzlich die unter Priorität



II aufgeführten Anforderungen und Bedingungen berücksichtigen.



BITV § 4 Umsetzungsfristen für die Standards 


(1) Die in § 1 dieser Verordnung genannten Angebote, die nach Inkrafttreten dieser

Verordnung neu gestaltet oder in wesentlichen Bestandteilen oder größerem Umfang

verändert oder angepasst werden, sind gemäß § 3 dieser Verordnung zu erstellen.

Mindestens ein Zugangspfad zu den genannten Angeboten soll mit der Freischaltung

dieser Angebote die Anforderungen und Bedingungen der Priorität I der Anlage zu

dieser Verordnung erfüllen. Spätestens bis zum 31. Dezember 2005 müssen alle

Zugangspfade zu den genannten Angeboten die Anforderungen und Bedingungen der

Priorität I der Anlage dieser Verordnung erfüllen.

(2) Angebote, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung im Internet oder im Intranet (§

1 Nr. 2) veröffentlicht wurden, sind bis zum 31. Dezember 2003 gemäß § 3 dieser

Verordnung zu gestalten, wenn diese Angebote sich speziell an behinderte Menschen im

Sinne des § 3 des Behindertengleichstellungsgesetzes richten.

(3) Soweit nicht Absatz 2 gilt, sind die Angebote, die vor Inkrafttreten dieser

Verordnung im Internet oder im Intranet (§ 1 Nr. 2) veröffentlicht wurden, bis zum

31. Dezember 2005 gemäß § 3 dieser Verordnung zu gestalten.



BITV § 5 Folgenabschätzung 


Die Verordnung ist unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung regelmäßig zu
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überprüfen. Sie wird spätestens nach Ablauf von drei Jahren nach ihrem Inkrafttreten

auf ihre Wirkung überprüft.



BITV § 6 Inkrafttreten 


Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.



BITV Anlage (zu den §§ 3 und 4 Abs. 1) 


< Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 2655 - 2662 >



Anlage (Teil 1)

Dieses Dokument enthält keine Vorgaben zur grundlegenden Technik, die für

die Bereitstellung von elektronischen Inhalten und Informationen verwendet

wird (Server, Router, Netzwerkarchitekturen und Protokolle, Betriebssysteme

usw.) und hinsichtlich der zu verwendenden Benutzeragenten. Die

Anforderungen und Bedingungen beziehen sich allein auf die der

Nutzerin/dem Nutzer angebotenen elektronischen Inhalte und Informationen.



Die Anforderungen und Bedingungen dieser Anlage basieren grundsätzlich auf

den Zugänglichkeitsrichtlinien für Web-Inhalte 1.0 (Web Content

Accessibility Guidelines 1.0) des World Wide Web Consortiums vom

5. Mai 1999.



Die in Teil 1 dieser Anlage enthaltenen, bei ihrem ersten Auftreten im

Text durch Unterstreichung kenntlich gemachten, grundlegenden technischen

Fachbegriffe sind in Teil 2 dieser Anlage (Glossar) erläutert.



Priorität I



Anforderung I 1 I Für jeden Audio- oder visuellen Inhalt sind geeignete 
I I äquivalente Inhalte bereitzustellen, die den gleichen 
I I Zweck oder die gleiche Funktion wie der originäre 


------------
I 
--------


I Inhalt erfüllen. 
-----------------------------------------------------------


Bedingung I 1.1 I Für jedes Nicht-Text-Element ist ein äquivalenter Text 
I I bereitzustellen. Dies gilt insbesondere für: Bilder, 
I I graphisch dargestellten Text einschließlich Symbolen, 
I I Regionen von Imagemaps, Animationen (z. B. animierte 
I I GIFs), Applets und programmierte Objekte, 
I I Zeichnungen, die auf der Verwendung von Zeichen und 
I I Symbolen des ASCII-Codes basieren 
I I (ASCII-Zeichnungen), Frames, Scripts, Bilder, die 
I I als Punkte in Listen verwendet werden, 
I I Platzhalter-Graphiken, graphische Buttons, Töne 
I I (abgespielt mit oder ohne Einwirkung des Benutzers), 
I I Audio-Dateien, die für sich allein stehen, Tonspuren 


------------
I 
--------


I von Videos und Videos. 
-----------------------------------------------------------


I 1.2 I Für jede aktive Region einer serverseitigen 
I I Imagemap sind redundante Texthyperlinks 


------------
I 
--------


I bereitzustellen. 
-----------------------------------------------------------


I 1.3 I Für Multimedia-Präsentationen ist eine 
I I Audio-Beschreibung der wichtigen Informationen der 
I I Videospur bereitzustellen. 


I 1.4 I Für jede zeitgesteuerte Multimedia-Präsentation
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I
 I (insbesondere Film oder Animation) sind äquivalente

I
 I Alternativen (z. B. Untertitel oder Audiobeschreibungen

I
 I der Videospur) mit der Präsentation zu synchronisieren.



Anforderung I 2 I Texte und Graphiken müssen auch dann verständlich sein, 


------------
I 
--------


I wenn sie ohne Farbe betrachtet werden. 
-----------------------------------------------------------


Bedingung I 2.1 I Alle mit Farbe dargestellten Informationen müssen auch 
I I ohne Farbe verfügbar sein, z. B. durch den Kontext oder 
I I die hierfür vorgesehenen Elemente der verwendeten 


------------
I 
--------


I Markup-Sprache. 
-----------------------------------------------------------


I 2.2 I Bilder sind so zu gestalten, dass die Kombinationen 
I I aus Vordergrund- und Hintergrundfarbe auf einem 
I I Schwarz-Weiß-Bildschirm und bei der Betrachtung durch 
I I Menschen mit Farbfehlsichtigkeiten ausreichend 


------------
I 
--------


I kontrastieren. 
-----------------------------------------------------------


Anforderung I 3 I Markup-Sprachen (insbesondere HTML) und 
I I Stylesheets sind entsprechend ihrer Spezifikationen 


------------
I 
--------


I und formalen Definitionen zu verwenden. 
-----------------------------------------------------------


Bedingung I 3.1 I Soweit eine angemessene Markup-Sprache existiert, ist 
I I diese anstelle von Bildern zu verwenden, um 


------------
I 
--------


I Informationen darzustellen. 
-----------------------------------------------------------


I 3.2 I Mittels Markup-Sprachen geschaffene Dokumente sind so 
I I zu erstellen und zu deklarieren, dass sie gegen 


------------
I 
--------


I veröffentliche formale Grammatiken validieren. 
-----------------------------------------------------------


I 3.3 I Es sind Stylesheets zu verwenden, um die Text- und 
I I Bildgestaltung sowie die Präsentation von mittels 


------------
I 
--------


I Markup-Sprachen geschaffener Dokumente zu beeinflussen. 
-----------------------------------------------------------


I 3.4 I Es sind relative anstelle von absoluten Einheiten in 
I I den Attributwerten der verwendeten Markup-Sprache 


------------
I 
--------


I und den Stylesheet-Property-Werten zu verwenden. 
-----------------------------------------------------------


I 3.5 I Zur Darstellung der Struktur von mittels Markup-Sprachen 
I I geschaffener Dokumente sind Überschriften-Elemente 


------------
I 
--------


I zu verwenden. 
-----------------------------------------------------------


I 3.6 I Zur Darstellung von Listen und Listenelementen sind 
I I die hierfür vorgesehenen Elemente der verwendeten 


------------
I 
--------


I Markup-Sprache zu verwenden. 
-----------------------------------------------------------


I 3.7 I Zitate sind mittels der hierfür vorgesehenen Elemente 


------------
I 
--------


I der verwendeten Markup-Sprache zu kennzeichnen. 
-----------------------------------------------------------


Anforderung I 4 I Sprachliche Besonderheiten wie Wechsel der Sprache oder 
I I Abkürzungen sind erkennbar zu machen. 


Bedingung I 4.1 I Wechsel und Änderungen der vorherrschend verwendeten
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I
 I natürlichen Sprache sind kenntlich zu machen.



Anforderung I 5 I Tabellen sind mittels der vorgesehenen Elemente der 
I I verwendeten Markup-Sprache zu beschreiben und in der 
I I Regel nur zur Darstellung tabellarischer Daten 


------------
I 
--------


I zu verwenden. 
-----------------------------------------------------------


Bedingung I 5.1 I In Tabellen, die tabellarische Daten darstellen, sind 
I I die Zeilen- und Spaltenüberschriften mittels der 
I I vorgesehenen Elemente der verwendeten Markup-Sprache 


------------
I 
--------


I zu kennzeichnen. 
-----------------------------------------------------------


I 5.2 I Soweit Tabellen, die tabellarische Daten darstellen, 
I I zwei oder mehr Ebenen von Zeilen- und Spalten-
I I überschriften aufweisen, sind mittels der vorgesehenen 
I I Elemente der verwendeten Markup-Sprache Datenzellen 


------------
I 
--------


I und Überschriftenzellen einander zuzuordnen. 
-----------------------------------------------------------


I 5.3 I Tabellen sind nicht für die Text- und Bildgestaltung 
I I zu verwenden, soweit sie nicht auch in linearisierter 


------------
I 
--------


I Form dargestellt werden können. 
-----------------------------------------------------------


I 5.4 I Soweit Tabellen zur Text- und Bildgestaltung genutzt 
I I werden, sind keine der Strukturierung dienenden 
I I Elemente der verwendeten Markup-Sprache zur visuellen 


------------
I 
--------


I Formatierung zu verwenden. 
-----------------------------------------------------------


Anforderung I 6 I Internetangebote müssen auch dann nutzbar sein, wenn 
I I der verwendete Benutzeragent neuere Technologien nicht 


------------
I 
--------


I unterstützt oder diese deaktiviert sind. 
-----------------------------------------------------------


Bedingung I 6.1 I Es muss sichergestellt sein, dass mittels 
I I Markup-Sprachen geschaffene Dokumente verwendbar sind, 


------------
I 
--------


I wenn die zugeordneten Stylesheets deaktiviert sind. 
-----------------------------------------------------------


I 6.2 I Es muss sichergestellt sein, dass Äquivalente für 
I I dynamischen Inhalt aktualisiert werden, wenn sich der 


------------
I 
--------


I dynamische Inhalt ändert. 
-----------------------------------------------------------


I 6.3 I Es muss sichergestellt sein, dass mittels 
I I Markup-Sprachen geschaffene Dokumente verwendbar sind, 
I I wenn Scripts, Applets oder andere programmierte Objekte 


------------
I 
--------


I deaktiviert sind. 
-----------------------------------------------------------


I 6.4 I Es muss sichergestellt sein, dass die Eingabebehandlung 
I I von Scripts, Applets oder anderen programmierten 
I I Objekten vom Eingabegerät unabhängig ist. 


I 6.5 I Dynamische Inhalte müssen zugänglich sein.

I
 I Insoweit dies nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand

I
 I zu realisieren ist, sind gleichwertige alternative

I
 I Angebote unter Verzicht auf dynamische Inhalte

I
 I bereitzustellen.




http://www.juris.de/





-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------


Ein Service der juris GmbH - www.juris.de - Seite 5 


I 7 I Zeitgesteuerte Änderungen des Inhalts müssen durch 
Anforderung I 
--------------------


I die Nutzerin/den Nutzer kontrollierbar sein. 
-----------------------------------------------------------


Bedingung 
------------


I 7.1 
--------


I Bildschirmflackern ist zu vermeiden. 
-----------------------------------------------------------


------------
I 7.2 
--------


I Blinkender Inhalt ist zu vermeiden. 
-----------------------------------------------------------


I 7.3 I Bewegung in mittels Markup-Sprachen geschaffener 
I I Dokumente ist entweder zu vermeiden oder es sind 
I I Mechanismen bereitzustellen, die der Nutzerin/dem 
I I Nutzer das Einfrieren der Bewegung oder die Änderung 


------------
I 
--------


I des Inhalts ermöglichen. 
-----------------------------------------------------------


I 7.4 I Automatische periodische Aktualisierungen in mittels 
I I Markup-Sprachen geschaffener Dokumente sind zu 


------------
I 
--------


I vermeiden. 
-----------------------------------------------------------


I 7.5 I Die Verwendung von Elementen der Markup-Sprache zur 
I I automatischen Weiterleitung ist zu vermeiden. Insofern 
I I auf eine automatische Weiterleitung nicht verzichtet 
I I werden kann, ist der Server entsprechend zu 


------------
I 
--------


I konfigurieren. 
-----------------------------------------------------------


Anforderung I 8 I Die direkte Zugänglichkeit der in Internetangeboten 
I I eingebetteten Benutzerschnittstellen ist 


------------
I 
--------


I sicherzustellen. 
-----------------------------------------------------------


Bedingung I 8.1 I Programmierte Elemente (insbesondere Scripts und 
I I (Applets) sind so zu gestalten, dass sie entweder direkt 
I I zugänglich oder kompatibel mit assistiven 


------------
I 
--------


I Technologien sind. 
-----------------------------------------------------------


Anforderung I 9 I Internetangebote sind so zu gestalten, dass Funktionen 
I I unabhängig vom Eingabegerät oder Ausgabegerät 


------------
I 
--------


I nutzbar sind. 
-----------------------------------------------------------


Bedingung I 9.1 I Es sind clientseitige Imagemaps bereitzustellen, 
I I es sei denn, die Regionen können mit den verfügbaren 


------------
I 
--------


I geometrischen Formen nicht definiert werden. 
-----------------------------------------------------------


I 9.2 I Jedes über eine eigene Schnittstelle verfügende 
I I Element muss in geräteunabhängiger Weise bedient 


------------
I 
--------


I werden können. 
-----------------------------------------------------------


I 9.3 I In Scripts sind logische anstelle von geräteabhängigen 
I I Event-Handlern zu spezifizieren. 


Anforderung I 10 I Die Verwendbarkeit von nicht mehr dem jeweils aktuellen

I I Stand der Technik entsprechenden assistiven

I
 I Technologien und Browsern ist sicherzustellen, soweit

I
 I der hiermit verbundene Aufwand nicht unverhältnismäßig

I
 I ist.
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Bedingung I 10.1 I Das Erscheinenlassen von Pop-Ups oder anderen 
I I Fenstern ist zu vermeiden. Die Nutzerin/der Nutzer 


------------
I 
--------


I ist über Wechsel der aktuellen Ansicht zu informieren. 
-----------------------------------------------------------


I 10.2 I Bei allen Formular-Kontrollelementen mit implizit 
I I zugeordneten Beschriftungen ist dafür Sorge zu tragen, 


------------
I 
--------


I dass die Beschriftungen korrekt positioniert sind. 
-----------------------------------------------------------


Anforderung I 11 I Die zur Erstellung des Internetangebots verwendeten 
I I Technologien sollen öffentlich zugänglich und 
I I vollständig dokumentiert sein, wie z. B. die vom World 


------------
I 
--------


I Wide Web Consortium entwickelten Technologien. 
-----------------------------------------------------------


Bedingung I 11.1 I Es sind öffentlich zugängliche und vollständig 
I I dokumentierte Technologien in ihrer jeweils aktuellen 
I I Version zu verwenden, soweit dies für die Erfüllung 


------------
I 
--------


I der angestrebten Aufgabe angemessen ist. 
-----------------------------------------------------------


I 11.2 I Die Verwendung von Funktionen, die durch die Herausgabe 


------------
I 
--------


I neuer Versionen überholt sind, ist zu vermeiden. 
-----------------------------------------------------------


I 11.3 I Soweit auch nach bestem Bemühen die Erstellung eines 
I I barrierefreien Internetangebots nicht möglich ist, ist 
I I ein alternatives, barrierefreies Angebot zur Verfügung 
I I zu stellen, dass äquivalente Funktionalitäten und 
I I Informationen gleicher Aktualität enthält, soweit 
I I es die technischen Möglichkeiten zulassen. Bei 
I I Verwendung nicht barrierefreier Technologien sind diese 
I I zu ersetzen, sobald aufgrund der technologischen 
I I Entwicklung äquivalente, zugängliche Lösungen verfügbar 


------------
I 
--------


I und einsetzbar sind. 
-----------------------------------------------------------


Anforderung I 12 I Der Nutzerin/dem Nutzer sind Informationen zum Kontext 


------------
I 
--------


I und zur Orientierung bereitzustellen. 
-----------------------------------------------------------


Bedingung I 12.1 I Jeder Frame ist mit einem Titel zu versehen, um 


------------
I 
--------


I Navigation und Identifikation zu ermöglichen. 
-----------------------------------------------------------


I 12.2 I Der Zweck von Frames und ihre Beziehung zueinander ist 
I I zu beschreiben, soweit dies nicht aus den verwendeten 


------------
I 
--------


I Titeln ersichtlich ist. 
-----------------------------------------------------------


I 12.3 I Große Informationsblöcke sind mittels Elementen der 
I I verwendeten Markup-Sprache in leichter handhabbare 


------------
I 
--------


I Gruppen zu unterteilen. 
-----------------------------------------------------------


I 12.4 I Beschriftungen sind genau ihren Kontrollelementen 
I I zuzuordnen. 


Anforderung I 13 I Navigationsmechanismen sind übersichtlich und schlüssig

I I zu gestalten.
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Bedingung	 I 13.1 I Das Ziel jedes Hyperlinks muss auf eindeutige Weise

I
 I identifizierbar sein.



I 13.2 I Es sind Metadaten bereitzustellen, um semantische 
I 


--------------------
I Informationen zu Internetangeboten hinzuzufügen. 
-----------------------------------------------------------


I 13.3 I Es sind Informationen zur allgemeinen Anordnung und 
I I Konzeption eines Internetangebots, z. B. mittels eines 
I I Inhaltsverzeichnisses oder einer Sitemap, 
I 


--------------------
I bereitzustellen. 
-----------------------------------------------------------


I 13.4 I Navigationsmechanismen müssen schlüssig und 
I 


--------------------
I nachvollziehbar eingesetzt werden. 
-----------------------------------------------------------


Anforderung I 14 I Das allgemeine Verständnis der angebotenen Inhalte ist 


------------
I 
--------


I durch angemessene Maßnahmen zu fördern. 
-----------------------------------------------------------


Bedingung I 14.1 I Für jegliche Inhalte ist die klarste und einfachste 


------------
I 
--------


I Sprache zu verwenden, die angemessen ist. 
-----------------------------------------------------------


--------------------
Priorität II 


-----------------------------------------------------------
Anforderung I 1 I Für jeden Audio- oder visuellen Inhalt sind geeignete 


I I äquivalente Inhalte bereitzustellen, die den gleichen 
I I Zweck oder die gleiche Funktion wie der originäre 


------------
I 
--------


I Inhalt erfüllen. 
-----------------------------------------------------------


Bedingung I 1.5 I Für jede aktive Region einer clientseitigen Imagemap 


------------
I 
--------


I sind redundante Texthyperlinks bereitzustellen. 
-----------------------------------------------------------


Anforderung I 2 I Texte und Graphiken müssen auch denn verständlich sein, 


------------
I 
--------


I wenn sie ohne Farbe betrachtet werden. 
-----------------------------------------------------------


Bedingung I 2.3 I Texte sind so zu gestalten, dass die Kombinationen aus 
I I Vordergrund- und Hintergrundfarbe auf einem 
I I Schwarz-Weiß-Bildschirm und bei der Betrachtung durch 
I I Menschen mit Farbfehlsichtigkeiten ausreichend 


------------
I 
--------


I kontrastieren. 
-----------------------------------------------------------


Anforderung I 3 I Markup-Sprachen (insbesondere HTML) und Stylesheets 
I I sind entsprechend ihrer Spezifikationen und formalen 
I 


--------------------
I Definitionen zu verwenden. 
-----------------------------------------------------------


Anforderung I 4 I Sprachliche Besonderheiten wie Wechsel der Sprache oder 
I 


--------------------
I Abkürzungen sind erkennbar zu machen. 
-----------------------------------------------------------


Bedingung I 4.2 I Abkürzungen und Akronyme sind an der Stelle ihres ersten 
I I Auftretens im Inhalt zu erläutern und durch die 
I I hierfür vorgesehenen Elemente der verwendeten 
I I Markup-Sprache kenntlich zu machen. 


I 4.3 I Die vorherrschend verwendete natürliche Sprache ist

I
 I durch die hierfür vorgesehenen Elemente der verwendeten
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I
 I Markup-Sprache kenntlich zu machen.



Anforderung I 5 I Tabellen sind mittels der vorgesehenen Elemente der 
I I verwendeten Markup-Sprache zu beschreiben und in der 
I I Regel nur zur Darstellung tabellarischer Daten zu 


------------
I 
--------


I verwenden. 
-----------------------------------------------------------


Bedingung I 5.5 I Für Tabellen sind unter Verwendung der hierfür 
I I vorgesehenen Elemente der genutzten Markup-Sprache 


------------
I 
--------


I Zusammenfassungen bereitzustellen. 
-----------------------------------------------------------


I 5.6 I Für Überschriftenzellen sind unter Verwendung der 
I I hierfür vorgesehenen Elemente der genutzten 


------------
I 
--------


I Markup-Sprache Abkürzungen bereitzustellen. 
-----------------------------------------------------------


Anforderung I 6 I Internetangebote müssen auch dann nutzbar sein, wenn 
I I der verwendete Benutzeragent neuere Technologien nicht 
I I unterstützt oder diese deaktiviert sind. 


--------------------
Anforderung I 7 


-----------------------------------------------------------
I Zeitgesteuerte Änderungen des Inhalts müssen durch die 


I 
--------------------


I Nutzerin/den Nutzer kontrollierbar sein. 
-----------------------------------------------------------


Anforderung I 8 I Die direkte Zugänglichkeit der in Internetangeboten 
I I eingebetteten Benutzerschnittstellen ist 
I 


--------------------
I sicherzustellen. 
-----------------------------------------------------------


Anforderung I 9 I Internetangebote sind so zu gestalten, dass Funktionen 
I I unabhängig vom Eingabegerät oder Ausgabegerät nutzbar 
I 


--------------------
I sind. 
-----------------------------------------------------------


Bedingung I 9.4 I Es ist eine mit der Tabulatortaste navigierbare, 
I I nachvollziehbare und schlüssige Reihenfolge von 
I I Hyperlinks, Formularkontrollelementen und Objekten 


------------
I 
--------


I festzulegen. 
-----------------------------------------------------------


I 9.5 I Es sind Tastaturkurzbefehle für Hyperlinks, die für 
I I das Verständnis des Angebots von entscheidender 
I I Bedeutung sind (einschließlich solcher in clientseitigen 
I I Imagemaps), Formularkontrollelemente und Gruppen von 


------------
I 
--------


I Formularkontrollelementen bereitzustellen. 
-----------------------------------------------------------


Anforderung I 10 I Die Verwendbarkeit von nicht mehr dem jeweils aktuellen 
I I Stand der Technik entsprechenden assistiven 
I I Technologien und Browsern ist sicherzustellen, soweit 
I I der hiermit verbundene Aufwand nicht unverhältnismäßig 


------------
I 
--------


I ist. 
-----------------------------------------------------------


Bedingung I 10.3 I Für alle Tabellen, die Text in parallelen Spalten mit 
I I Zeilenumbruch enthalten, ist alternativ linearer Text 
I I bereitzustellen. 


I 10.4 I Leere Kontrollelemente in Eingabefeldern und

I
 I Textbereichen sind mit Platzhalterzeichen zu versehen.
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I 10.5 I Nebeneinander liegende Hyperlinks sind durch von

I
 I Leerzeichen umgebene, druckbare Zeichen zu trennen.



Anforderung I 11 I Die zur Erstellung des Internetangebots verwendeten

I I Technologien sollen öffentlich zugänglich und

I
 I vollständig dokumentiert sein, wie z. B. die vom

I
 I World Wide Web Consortium entwickelten Technologien.



Bedingung	 I 11.4 I Der Nutzerin/dem Nutzer sind Informationen

I I bereitzustellen, die es ihnen erlauben, Dokumente

I I entsprechend ihren Vorgaben (z. B. Sprache) zu

I I erhalten.



Anforderung I 12 I Der Nutzerin/dem Nutzer sind Informationen zum Kontext

I I und zur Orientierung bereitzustellen.



Anforderung I 13 I Navigationsmechanismen sind übersichtlich und schlüssig

I I zu gestalten.



Bedingung	 I 13.5 I Es sind Navigationsleisten bereitzustellen, um den

I I verwendeten Navigationsmechanismus hervorzuheben und

I I einen Zugriff darauf zu ermöglichen.



I 13.6 I Inhaltlich verwandte oder zusammenhängende Hyperlinks

I I sind zu gruppieren. Die Gruppen sind eindeutig zu

I I benennen und müssen einen Mechanismus enthalten, der

I I das Umgehen der Gruppe ermöglicht.



I 13.7 I Soweit Suchfunktionen angeboten werden, sind der

I I Nutzerin/dem Nutzer verschiedene Arten der Suche

I I bereitzustellen.



I 13.8 I Es sind aussagekräftige Informationen am Anfang von

I I inhaltlich zusammenhängenden Informationsblöcken

I I (z. B. Absätzen, Listen) bereitzustellen, die eine

I I Differenzierung ermöglichen.



I 13.9 I Soweit inhaltlich zusammenhängende Dokumente getrennt

I I angeboten werden, sind Zusammenstellungen dieser

I I Dokumente bereitzustellen.



I 13.10 I Es sind Mechanismen zum Umgehen von ASCII-Zeichnungen

I I bereitzustellen.



Anforderung I 14 I Das allgemeine Verständnis der angebotenen Inhalte ist

I I durch angemessene Maßnahmen zu fördern.



Bedingung	 I 14.2 I Text ist mit graphischen oder Audio-Präsentationen zu

I
 I ergänzen, sofern dies das Verständnis der angebotenen

I
 I Information fördert.



I 14.3 I Der gewählte Präsentationsstil ist durchgängig
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I
 I beizubehalten.



Anlage (Teil 2) 
Glossar 


-------------------------------------------------------------------------------
Applet I Kurz für "Application". Meist in der 


I Programmiersprache Java verfasstes, in ein 


-------------------------
I Internetangebot eingefügtes Programm. 
------------------------------------------------------


ASCII-Zeichnungen I "American Standard Code For Information 
I Interchange"; ein Zeichensatz, der es erlaubt, 
I nummerischen Werten (Bytes) Zeichen der 
I gebräuchlichen Schriftsprache zuzuordnen. 
I ASCII-Zeichnungen sind Bilder, die durch die 
I Kombination von Zeichen und Symbolen des 


-------------------------
I ASCII-Zeichensatzes entstehen (z. B. Emoticons). 
------------------------------------------------------


Assistive Technologien I Software oder Hardware, die speziell entwickelt 
I wurde, um behinderten Menschen bei ihren täglichen 
I Aktivitäten zu helfen. Assistive Technologien 
I sind z. B. Rollstühle, Lesegeräte, Geräte zum 
I Greifen usw. Gängige assistive Technologien im 
I Bereich der Vermittlung von Internetinhalten sind 
I Screenreader, Bildschirmlupen, Sprachgeneratoren 
I und Spracheingabe-Software, die in Verbindung mit 
I graphischen Desktop-Browsern (neben anderen 
I Benutzeragenten) eingesetzt werden. Assistive 
I Hardware-Technologien sind u. a. alternative 


-------------------------
I Tastaturen und Zeigegeräte. 
------------------------------------------------------


Attributwert I Befehle in Programmiersprachen können zusätzliche 
I Angaben zur Beschreibung des Befehls in Form von 
I Attributen enthalten. Diese Attribute können 


-------------------------
I durch Wertangaben näher bestimmt werden. 
------------------------------------------------------


Ausgabegerät I Stellt der Nutzerin/dem Nutzer die verarbeiteten 
I Daten zur Verfügung. Beispiele für Ausgabegeräte 
I sind Monitore, Drucker, Lautsprecher oder 


-------------------------
I Braille-Zeilen. 
------------------------------------------------------


Benutzeragent I Software zum Zugriff auf Internetinhalte; dies 
I umfasst graphische Desktop-Browser, Text-Browser, 
I Sprach-Browser, Mobiltelefone, Multimedia-Player 
I und manche assistive Software-Technologien, die 
I in Verbindung mit Browsern verwendet werden, wie 
I etwa Screenreader, Bildschirmlupen und 


-------------------------
I Spracherkennungssoftware. 
------------------------------------------------------


Benutzerschnittstellen I Ermöglichen Eingaben der Nutzerin/des Nutzers 
I und legen deren Darstellung fest. 


Browser I Programm, das den Zugriff auf und die Darstellung

I von Angeboten im Internet erlaubt.
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Button 
------------------------


I Mittels Graphiken dargestellte Schaltflächen. 
-------------------------------------------------------


Client, clientseitig I Softwareprogramm in Netzwerken, in der Regel auf 
I dem lokalen Computer der Nutzerin/des Nutzers, 
I das von Servern bereitgestellte Dienste in Anspruch 
I nimmt. Clients fordern entweder Daten von Servern 
I an (z. B. Browser) oder versenden Daten an Server 
I (z. B. E-Mail). Clientseitig ist eine 
I Funktionalität dann, wenn sie auf dem Client 


------------------------
I ausgeführt wird. 


-------------------------------------------------------
Dynamische Inhalte I Sammelbegriff für verschiedenartige Mechanismen, 


I Inhalte während ihrer Anzeige dynamisch zu ändern, 
I entweder automatisch oder durch Einwirken der 


------------------------
I Nutzerin/des Nutzers. 


-------------------------------------------------------
Eingabegeräte I Ermöglicht die Interaktion mit dem elektronischen 


I Medium. Beispiele für Eingabegeräte sind 
I Tastaturen, Computer-Mäuse, Blindenschriftgeräte, 


------------------------
I Kopfstäbe oder Mikrophone. 


-------------------------------------------------------
Event-Handler I "Ereignis-Behandler", werden meist als Attribute 


I in Befehlen der HTML-Programmiersprache notiert 
I und lösen bei Aktivierung durch die Nutzerin/den 
I Nutzer eine vordefinierte Reaktion, in der Regel 


------------------------
I ein weiteres Programm (z. B. ein Script), aus. 


-------------------------------------------------------
Frames I Definierbare Segmente, die den Anzeigebereich 


I eines Browsers aufteilen. Jedes Anzeigesegment 


------------------------
I kann eigene Inhalte enthalten. 


-------------------------------------------------------
GIF I "Graphics Interchange Format"; ein Dateiformat 


I zur Darstellung von Graphiken. Animierte GIFs 
I enthalten in einer Datei mehrere Graphiken, die 
I nacheinander angezeigt werden und dadurch den 


------------------------
I Eindruck von Bewegung vermitteln. 


-------------------------------------------------------
HTML 
------------------------


I Siehe "Markup-Sprache". 
-------------------------------------------------------


Hyperlink I Verweis in einem elektronischen Dokument auf ein 
I beliebiges Verweisziel. Das Verweisziel kann sich 
I in jeder über den elektronischen Datenaustausch 


------------------------
I erreichbaren Quelle befinden. 


-------------------------------------------------------
Imagemaps I Verweis-sensitive Graphiken; Graphiken, die in 


I Regionen mit zugeordneten Aktionen unterteilt 
I wurden. Die Betätigung einer aktiven Region löst 
I eine Aktion aus. 


Linearisierte Tabelle	 I Ein Verfahren der Tabellendarstellung, bei der die

I Inhalte der Zellen zu einer Folge von Absätzen

I werden. Die Absätze erscheinen in derselben
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I Reihenfolge, in der die Zellen im ursprünglichen

I Dokument definiert sind.



Markup-Sprache I "Auszeichnungssprachen"; Kategorie von 
I Programmiersprachen, die z. B. HTML (Hyper Text 
I Markup Language) oder XML (Extensible Markup 
I Language) umfasst. Auszeichnungssprachen basieren 
I auf der in der ISO-Norm 8879 festgelegten SGML 
I (Standard Generalized Markup Language). Sie 
I dienen, in ihren spezifischen Anwendungsgebieten, 
I zur logischen Beschreibung von Inhalten, zum 
I Datenaustausch oder zur Definition weiterer 


-------------------------
I Auszeichnungssprachen. 
------------------------------------------------------


Metadaten I Informationen über die verwendeten Daten oder 


-------------------------
I Inhalte. 
------------------------------------------------------


Multimedia I Die Verbindung mehrerer Medien wie Text, Bild, Ton 
I oder dreidimensionaler Simulation zu einer 


-------------------------
I geschlossenen elektronischen Präsentation. 
------------------------------------------------------


Natürliche Sprache I Gesprochene, geschriebene oder durch Zeichen 
I dargestellte Sprachen wie Deutsch, aber auch 


-------------------------
I Gebärdensprache oder Blindenschrift. 
------------------------------------------------------


Pop-Ups I Neu erscheinender Anzeigebereich bzw. Fenster. 
I Durch die Nutzerin/den Nutzer in der Regel 


-------------------------
I nicht zu steuernder Prozess. 
------------------------------------------------------


Script I In einer speziellen Programmiersprache ("Script-
I Sprache" wie z. B. JavaScript) verfasstes 


-------------------------
I Programm. 
------------------------------------------------------


Server, serverseitig I Softwareprogramm, das auf einem Hostrechner 
I ausgeführt wird und in Netzwerken anderen 
I Rechnern, auf denen Clientsoftware ausgeführt wird, 
I Dienste (z. B. Websites, E-Mail) zur Verfügung 
I stellt. Serverseitig ist eine Funktionalität 


-------------------------
I dann, wenn sie auf dem Server ausgeführt wird. 
------------------------------------------------------


Sitemap I Gesamtübersicht über den Aufbau eines 


-------------------------
I Internetangebots. 
------------------------------------------------------


Stylesheet, Stylesheet- I CSS (Cascading Stylesheets) ist eine 
Property-Wert I Ergänzungssprache zu HTML, die die 


I Spezifizierung der Präsentation eines Dokumentes 
I ermöglicht. Sie erlaubt das beliebige Formatieren 
I einzelner HTML-Elemente oder das Definieren 
I zentraler Formate in Dokumenten. Property-Werte 
I enthalten Wertzuweisungen für die festgelegten 
I Formate. 


Tabellarische Daten I Tabellen, die dazu verwendet werden, logische
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I Beziehungen zwischen Daten zu repräsentieren,

I enthalten tabellarische Daten. Den Gegensatz

I hierzu bilden Tabellen, die nur der Formatierung

I bzw. Text- und Bildgestaltung von Dokumenten

I dienen.
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Techniker Krankenkasse 


< Titelseite I<Spaltenbreite>I 


 


Info zur PDF-Datei



Mit den  Lesezeichen im  
linken Navigationsfenster, den Links 
im Inhaltsverzeichnis und im Text 
navigieren Sie zu den Artikeln. 


Mit Klick auf + plusöffnen sich weitere 
Lesezeichen zum Text. 


Klicken sie auf + plusdes ersten Lesezei
chens Bedienungsfunktio
nen für Sehbehinderte, Vorlesen mit
Adobe Reader, um zu Befehlen für 
diese Datei sowie zu Links für weitere 
Infos und Downloads zu kommen. 


Soweit vorhanden, sind Internetlinks im 
Text zielgenau aktiv und zusätzlich als 


Lesezeichen angelegt. (Neue 
Icons bei Reader 8: ) 


Um den vollen Funktionsumfang zu 
nutzen, öffnen Sie diese Datei mit dem 
Adobe Reader 6, 7 oder 8 und nicht mit 
dem Plug-In Ihres Browsers. 


Ihre Leseoptionen :


Die Datei öffnet in Ganzseitendarstel
lung . (Strg+0).  Die        Lesezeichen 
öffnen Seiten in der jeweils von Ihnen 
eingestellten Größe. 


Nächste Vergrößerungsstufe ist An
zeige Fensterbreite . (Strg+2). 


Durch Klicken in den Text  wird die 
Textspalte auf die volle Fensterbreite 
vergrößert. Weitere Klicks führen Sie bis 
zum Textende eines Kapitels und zur 
Ausgangsansicht zurück. Der Zeiger 
muss für diese Funktion so aussehen.


Eine weitere Vergrößerung bringt das 
Schließen des Lesezeichenfensters 
durch Klick auf die Registerkarte 
"Lesezeichen" (oder Alt+A-N-L). 


Benötigen Sie sehr große Schrift, wählen 
Sie das Lesezeichen        >Flexiblen 

© Techniker Krankenkasse: Das Kopieren von Bildern, Texten, Lesezeic

    Zeilenumbruch und Größe einstellen. 
Alternativ: Strg+4 (Zeilenumbruch), 
dann mit Strg+plus oder Strg-minus den Zoom
faktor einstellen. 
Achtung: Die Anzeige "flexibler Zeilen
umbruch" ist manchmal fehlerhaft. 


Vorleseoption mit 
Adobe Reader :


Der vermutlich voreingestellte Sprecher 
"Microsoft Sam" muss gegen deutsche 
Sprecher ausgetauscht werden: Nutzen 
Sie die I        Infos zum Vorlesen ... und  
Download deutscher Sprecher, um  
deutsche Sprecher zu installieren. 


Wählen Sie unter Bedienungs
funktionen das Lesezeichen >Sei
te vorlesen durch Adobe Reader 
(Strg+Shift+V). Sie beenden das Lesen 
mit Ende vorlesen (Strg+Shift+E). 


Achtung nur Reader 8: Vor dem Lesen 
muss mit Strg+Shift+Y (Menü: >Anzeige 
>Sprachausgabe>) die Sprachausgabe 
aktiviert werden. Neue Funktion: Dann 
können Sie auch mit dem Auswahl-


Werkzeug (V)    in einen Absatz 
klicken, der Ihnen dann vorgelesen wird. 


Ausführliche Infos finden Sie unter dem 
Lesezeichen Infos zum Vorlesen 
durch Adobe Reader bei tk-online ... 


Kommentieren und markieren Sie mit dem 
Hervorheben- und Notiz-Werkzeug. 


Klicken Sie HIER um die Kommentar- und 
Notiz-Werkzeuge an- und abzuschalten. 
Sie schaffen mit Kommentaren Ihre eigene 
Navigationsebene. 


< Titelseite 

hen, Formularfeldern, Programmcode dieser PDF-Datei ist unzulässig. 



tk-online

Hervorheben

...markieren Sie...Diese Textpassage wurde mit dem "Hervorheben-Werkzeug" markiert. In das Notizfeld können Sie Ihre Bemerkungen eintragen.Im Fenster "Kommentare" entsteht aus Notizen und Kommentaren Ihre persönliche Navigation. 



Constantin Bartning

Hinweis

Marked festgelegt von Constantin Bartning



Constantin Bartning

Hinweis

Marked festgelegt von Constantin Bartning



http://www.tk-online.de/centaurus/generator/tk-online.de/tk-online.de.html?cgiGotoDocumentId=301774

http://www.tk-online.de/centaurus/generator/tk-online.de/tk-online.de.html?cgiGotoDocumentId=301774

PDF4web

Info über diese Seite

Diese Seite wird allen TK-Broschüren und der Zeitschrift TK aktuell als letzte Seite angehängt. Die Lesezeichen im linken Fenster werden dabei ebenfalls hinzugefügt.Dies ist die Fassung 2008.2009 wurden die Funktionslesezeichen verändert, einige sind entfallen, z.B. die zum Testen der Sprachausgabe.	  





		Bedienungsfunktionen für Sehbehinderte, Vorlesen mit Adobe Reader. 

		>Grundeinstellungen Adobe Reader ändern. Für Leseeinstellungen weiter mit  L

		>Lesezeichen größer stellen. Achtung: bei Reader 8 wählen Sie hier "Optionen", "Textgröße"

		<Lesezeichen Standardgröße. Achtung: bei Reader 8 wählen Sie hier "Optionen", "Textgröße"





		Informationen über den Umgang mit PDF, insbesondere für Blinde und Sehbehinderte bei tk-online

		Infos zum Vorlesen durch Adobe Reader bei tk-online und Download deutscher Sprecher 

		Sprachausgabe testen. Alternative Sprecherauswahl, wenn Standardsstimme DEaktiviert ist: Reader 7: Strg+K, L  Alt+D. Reader 8: Alt+S

		Auswahl Sprecher 1

		Sprecher 2, wenn vorhanden

		Sprecher 3, wenn vorhanden

		Sprecher 4, wenn vorhanden





		> Flexiblen Zeilenumbruch und Größe einstellen = Strg+4 und Strg+Y (Adobe Reader Befehl "Umfließen")

		> Seiten vorlesen. Über Tastatur: Starten mit Strg+Shift+B. Bei Adobe Reader 8 vorher Sprachausgabe mit Strg+Shift+Y aktivieren. (Dieses Lesezeichen startet bei Version 8 nicht das Lesen.)

		< / > unterbrechen / fortsetzen vorlesen: Strg+Shift+C über Tastatur eingeben

		< Ende vorlesen Strg+Shift+E über Tastur eingeben.



		> Ganze Seite anzeigen = Strg+0  (Adobe Reader Befehl)

		> Anzeige Originalgröße = Strg+1 (Adobe Reader Befehl)



		> Anzeige Fensterbreite = Strg+2 (Adobe Reader Befehl)

		Info zur optimierten PDF-Datei

		> Anzeige spaltenbreite. Zum Weiterlesen in den Text klicken.

		> / < Kommentarwerkzeuge zu/abschalten

		> / < Kommentarfenster zu/abschalten









	TitelseiteText: 
	Info6unsichtbar: 
	LinkTKa: 
	LinkTKMitgliedsch: 
	Bild14: 
	Audiohinweis14: Audio-Datei beim Seitenöffnen: "Installieren Sie einen Deutschen Sprecher, um sich die Präsentation vorlesen zu lassen!"
	Schaltfläche14: 
	4Tb_BITV1: 
	4Tx_BITV1: Volltext: Die BITV (Barrierefreie Informations- Technologie Verordnung) bezieht sich auf die Behörden des Bundes.  Entsprechende Verordnungen wie die BITV gibt es auch in zahlreichen Bundesländern. Sie sind weitgehend identisch.
	4Tb_BITV2: 
	4Tb_BITV3: 
	4Tb_BITV4: 
	4Tb_BITV5: 
	4Tb_BITV6: 
	6Tb_Zielgr1: 
	6Tx_Zielgr1: Volltext: Häufig wird bei "Barrierefreiheit" digitaler Medien nur an Blinde und Sebehinderte gedacht.  Dabei ist die Zielgruppe sehr viel größer und vielfältiger. Denn insgesamt wird in Deutschland von 8-10 Millionen Menschen mit einer oder mehreren Behinderungen ausgegangen. Dazu kommen Menschen, die nicht als "behindert" anzusehen sind und die dennoch erheblichen Nutzen von barrierefreier Bearbeitung haben können. Das hat Konsequenzen für die Umsetzung barrierefreier PDF-Dokumente. 
	6Tb_Zielgr2: 
	6Tx_Zielgr2: Volltext: Bei Drucksachen wird meist für ein gut lesbares Layout, passendes Papier und Bindung gesorgt.  Bei den meisten PDF-Fassungen von Drucksachen wird dagegen auf eine nutzerfrundliche Funktionalität verzichtet. Auch Menschen ohne Einschränkungen profitieren von optimalen Bedingungen beim lesen von PDF-Dokumenten. 
	6Tb_Zielgr3: 
	6Tx_Zielgr3: Volltext: Etwa 80 bis 100.000 Menschen gelten in Deutschland als "Gehörlos". Sie sind bei der Telekommunikation auf die Schriftform angegwiesen.  Für Gehörlose ist es ein Vorteil, wenn ein Vortrag wie in diesem Beispiel nicht nur die knappen Folientexte sondern auch einen Volltext mitbringt. Das Kommentarwerkzeug von Acrobat / Reader ist für Gehörlose besonders vorteilhaft, weil sie einen Text nicht durchsprechen können. 
	6Tb_Zielgr4: 
	6Tx_Zielgr4: Volltext:Nach Schätzungen gibt es ca. 500.000 Sehbehinderte in Deutschland.  Dazu kommt im demographischen Wandel eine wachsende Zahl PC-erfahrene Senioren mit abnehmender Sehleistung.Erkrankungen wie Diabetes sind ebenfalls mit Sehbehinderungen verbunden. Durch verbesserte Medizinische Behandlung nimmt dagegen die Zahl der völlig Blinden ab. Sehbehinderte versuchen so viel wie möglich über die Augen wahrzunehmen, d.h. ein Layout und Bilder können sie oft noch erkennen. Sehbehinderten kann das Lesen durch Vergrößerung von Schrift und Bild erleichtert werden. Bei dieser Präsentation sind daher diese Textfelder vergrößerbar.  
	6Tb_Zielgr5: 
	6Tx_Zielgr5: Volltext:Nach Schätzungen des Blindenverbandes gibt es ca. 100.000 Blinde in Deutschland. Die Computerisierung hat für viele den Zugang zu schriftlicher Kommunikation deutlich verbessert.   Blinde sind auf gute Sprachausgabe angewiesen.  Die Sprachausgabe soll auch Informationen zu wichtigen visuellen Inhalten, wie Bildern und Grafiken als beschreibender Ersatztext liefern.
	6Tb_Zielgr6: 
	6Tx_Zielgr6: Volltext:Etwa 4 Millionen Menschen gelten in Deutschland als Analphabeten, können also nicht oder nur mühsam lesen.  Dazu kommt eine große Zahl Menschen (bei Schülern wird von 5% ausgegangen) mit einer angeborenen Schreib- und Leseschwäche, die auch bei hochintelli- genten Menschen vorkommt. Schließlich können zahlreiche Migranten Deutsch zwar gut verstehen aber nicht oder nur eingeschränkt lesen, weil sie z.B. Kyrillisch, Griechisch oder Arabisch lesen und schreiben lernten...  All diesen Menschen hilft eine gute digitale Sprachausgabe und die Möglichkeit dann Text direkt am Bildschirm zu markieren.
	6Tb_Zielgr7: 
	6Tx_Zielgr7: Volltext: Bewegungseinschränkungen können verhindern, dass jemand z.B. ein Buch halten und Seiten umblättern kann.Oder sie machen unmöglich mit der Hand und einem Stift Anmerkungen zu schreiben.  Ursachen solcher Einschränkungen sind z.B. Lähmungen in Folge von Erkrankungen wie Polio, Meningitis, MS, Morbus Parkinson sowie durch Unfälle oder Missbildung (Contergan!), fehlende oder in der Funktion eingeschränkte Gliedmaßen.  Infolge der demografischen Entwicklung wird die Zahl der Menschen mit altersbedingten Bewegungseinschränkungen und PC-Kennnissen zunehmen. Diese können dann teilweise leichter mit dem PC als mit Papier und Stift oder Buch und Stift umgehen. 
	6Tx_Zielgr8: Volltext: Wenn Sie wegen Terminschwierigkeiten, Zugverspätung oder Stau einen Vortrag verpassen,  zu müde sind um richtig zu folgen, oder das Gehörte noch mal vertiefen wollen, gibt es meist nachträglich nur die knappen Folientexte.  Durch die hier eingesetzte barrierefreie Gestaltung ist eine großer Teil des Präsen- tationsinhaltes nachträglich zugänglich.  Bitte teilen Sie uns mit was Sie von dieser Bearbeitung halten!(Auf der vorletzten Folie finden Sie dazu eine Möglichkeit). 
	7Tb_AnzEle1: 
	7Tx_AnzEle1: Volltext: Die Anzeigeelemente und Werkzeuge werden auf den folgenden Bildschirmen vorgestellt.  Mit diesen Werkzeugen werden PDF- Dokumente für alle Leser besser nutzbar.
	7Tb_AnzEle2: 
	7Tx_AnzEle2: Volltext: Durch Navigationselemente werden mehrseitige Dokumente auf den ersten Blick übersichtlicher.
	7Tb_AnzEle3: 
	7Tx_AnzEle3: Volltext: Acrobat und Reader haben viele Vergrößerungsoptionen zu bieten  - nicht nur für Menschen mit Sehbehinderungen, die darauf zwingend angewiesen sind. Ein Teil davon steht immer zur Verfügung, andere bedürfen der speziellen Vorberei- tung. 
	7Tb_AnzEle4: 
	7Tx_AnzEle4: Volltext: Das Kommentarwerkzeug ermöglicht intensiven Austausch zu Texten über das Internet.  Für Menschen mit Bewegungsein- schränkungen bietet es einzigartige  Möglichkeiten, Texte zu bearbeiten.  Gehörlosen erleichtert das Kommentar- werkzeug die schriftliche Kommunikation
	7Tb_AnzEle5: 
	7Tx_AnzEle5: Volltext: Es ist weitgehend unbekannt, dass Adobe Reader über eine eigene Möglichkeit zur Sprachausgabe verfügt. Diese kann auch allen helfen, die situationsbedingt nicht selbst lesen können. Das kann auch beim Autofahren, beim Stillen oder bei der Hausarbeit sein. 
	7Tb_AnzEle6: 
	7Tx_AnzEle6: Volltext: Textexport ist hilfreich, wenn große Textteile anderweitig weiter verwendet werden sollen. Blinde können den Textexport auch nutzen, um Texte mit speziellen Techniken lesen zu können. 
	7Tb_AnzEle7: 
	7Tx_AnzEle7: Volltext: Formularfelder sind die Voraussetzung zum Ausfüllen von Formularen am Bildschirm sowie für zahlreiche hilfreiche Funktionen - wie bei dieser Präsentation verwendet. Menschen mit unterschiedlichen Behin- derungen können möglicherweise  entsprechend gestaltete Bildschirmformulare, aber keine Papierformulare ausfüllen. 
	8Tb_Must1: 
	8Tx_Must1: Volltext: Als Beispiele zeigen wir eine Zeitschrift mit komplexen Layout sowie ein zweispaltiges Formular mit insgesamt vier Seiten.  Die Muster  kommen beide von der Techniker Krankenkasse (TK). Diese nimme eine Vorreiterrolle bei der Umset- zung barrierefreier PDF-Dokumente ein.  Diese barrierefreien Broschüren und die Mitgliedszeitschrift werden durch umfangreiche Informationen zur PDF- Nutzung im Internetauftritt der TK ergänzt.
	8Tb_Must2: 
	8Tx_Must2: Volltext: Die Zeitschrift TK-aktuell ist umfangreich barrierefrei aufbereitet und kann auch ohne externe Hilfstechnologie mit den hier beschriebenen Hilfen von  Adobe Reader über die Sprachausgabe und Vergrößerungsfunktionen von Menschen mit Sehbehinderungen gelesen werden. Die nebenstehende Abbildung des Titelblattes der Zeitschrift ist mit einem Download- Link versehen. 
	8Tb_Must3: 
	8Tx_Must3: Volltext: Die zweite Abbildung zeigt die interne Fassung des Mitgliedschaftsantrages der Techniker Krankenkasse, der als barrierefreies PDF-Formular angeboten wird. Zum Ausfüllen mit Hilfe der Sprach- ausgabe ist keine Zusatzsoftware, sondern nur der Adobe Reader erforder- lich. Das Formular finden Sie als Datei- anlage der TK-aktuell, sowie hier in einem direkten Internetlink. Der rote Button und die roten Pfeile auf der Abbildung sind beim Antragsteller nicht mehr sichtbar. Sie dienen dem TK-Kunden-Team für den Versand an Interessenten: Der Vertrieb trägt dazu in das Formular den Namen, Anrede und die E-Mail- Adresse des Empfängers ein. Durch den  Versand-Button am oberen Rand wird eine E-Mail mit Begleittext und dem Formular als Anlage erzeugt.   Die Abbildung ist mit einem Downloadlink versehen.
	11Tb_Must1: 
	11Tx_Must1: Volltext: Das mächtige Kommentarwerkzeug von Acrobat sollte mit Acrobat 8P oder 9P immer für den Adobe Reader verfügbar gemacht werden. Mit Hilfstechnologien (Screenreadern) können Kommentare im Kommentare- Fenster von Blinden gelesen werden. (Die Acrobat-Sprachausgabe kann sie nicht vorlesen). Sollten Sie im Tab-Sprachausgabe- Modus durch die Präsentation gehen, stoßen Sie auf dieser Seite auf fünf Tab-Positionen ohne Sprach- ausgabe. Dort wird das Kommentar- werkzeug demonstriert.1. Textmarker, 2. durchstreichen, 3. Kommentarfeld, 4. Pfeil, 5. Bild. Gehen Sie mit der Maus oder im Kommentare Fenster (wechsel mit F6) auf diese Kommentare. Das Kommentarwerkzeug können Sie auf dieser Seite mit dem [Werkzeug]-Button aktivieren und deaktivieren.
	11Tb_Must2: 
	11Tx_Must2: Volltext: Für Menschen mit Einschränkungen kann das Kommentarwerkzeug die Arbeit mit und Kommunikation über Dokumente erleichtern.  In den Grundeinstellungen von Acrobat, (nicht vom Reader), kann die Schriftgröße von Kommentaren an den individuellen Bedarf angepasst werden. Diese Einstellung bezieht sich dann immer nur auf den eigenen Rechner. Die Softwarelupen von Acrobat vergrößern Kommentare nicht. Die Symbole von Kommentaren werden durch Änderung der Auflösung in den Grundeinstellungen vergrößert.
	11Tb_Must3: 
	11Tx_Must3: Volltext: Zum Anstreichen und Markieren von Text und Bild stehen praktisch alle vom Papier bekannten Werkzeuge zur Verfügung.  Bei dieser Zeile wird  der Marker und die Markierung zum Ersetzen und ein Hinweispfeil gezeigt.  Zu jeder Markierung kann ein Kommentarfeld geöffnet werden und beantwortet werden.  Schließen erfolgt durch klicken auf das Schließen Symbol oben rechts in der Ecke. Öffnen und Schließen ist auch im Kommentare-Fenster möglich. Mit Klick der rechten Maustaste in einen Kommentar öffnet sich ein Eigenschaftenfenster, u.A. zum Beantworten eines fremden Kommentars. Steht der Maus-Zeiger auf der Markierung wird ein vorhandener Kommentar angezeigt.
	11Tb_Must4: 
	11Tx_Must4: Volltext: Frei plazierbare Kommentarfelder  eignen sich für allemgeine Bemer- kungen. Dieser Kommentartyp kann mit Strg+6 in eine Seite eingefügt und direkt einen Kommentartext eintragen werden. Sie sind für Screenreader Blinder Nutzer zugänglich. Für Sehbehinderte: In den Grund- einstellungen von Acrobat kann die Schriftgröße für den eigenen Rechner eingestellt werden. Alle Kommentare werden von Acrobat / Reader mit dem Namen der Autorin und dem Erstellungsdatum versehen.  Mit dem "Stempelwerkzeug" können nicht nur Stempel (wie "genehmigt") sonder auch Bilder  aus der Zwischen- ablage eingefügt werden. Hier wurde von mir ein  Urlaubsfoto damit plaziert. Dateinalagen haben Sie bereits auf den ersten Bildschirmen kennen- gelernt. Auch diese Funktion gehört zum Kommentarwerkzeug.
	11Tb_Must5: 
	11Tx_Must5: Volltext: Aus den Markierungen und Kommentaren entsteht eine eigene Navigationsebene, die im "Kommen- tarfenster" angezeigt und bearbeitet werden kann.Normalerweise haben Sie für das Kommentarfenster links unten ein Symbol. Ansonsten öffnen Sie es über >Anzeige, >Navigationsregisterkarten, >Kommentare.  Hier können Sie das Fenster mit dem Kommentare-Fenster-Button öffnen und schließen. Mit F6 gelangt man dann über die Tastatur in dieses Fenster, dessen Inhalt auch von Screenreadern vorgelesen wird. Zu den Arbeitsmöglichkeiten gehört die Sortierung z.B. nach Autoren, Datum, Seiten, Farben und Kommentarwerkzeugen. (Acrobat ermöglicht mehr Arbeit mit Kommentaren als der Reader) Anklicken eines Kommentars im Fenster führt zur entsprechenden Textstelle oder Seite.
	11Tb_Must6: 
	11Tx_Must6: Volltext: Zu jedem Kommentar kann mit der Funktion "Beantworten" direkt eine Antwort gegeben werden. Auch die Antwort ist durch Autor und Zeit identifiziert.  Es ist auf diese Weise eine zeitver- setzte, textnahe Auseinandersetzung mehrerer Partner über einen Inhalt möglich.   Sehen Sie sich als Muster die Kommentare hier auf der Seite und im Kommentare-Fenster an. Bei umfangreichen Dokumenten werden Kommentare am besten im Kommentare-Fenster sortiert und gefunden.   
	11Tb_Must7: 
	11Tx_Must7: Volltext: Die Kommentare können aus dem Kommentare-Fenster exportiert und als gesonderte Datei gespeichert und verschickt werden.  Diese Kommentardateien können auch von zahlreichen Kommentatoren in eine PDF-Datei importiert und dann die Kommentare und Anmerkungen abgearbeitet werden. Die Schriftform ermöglicht z.B. Gehörlosen die Teilnahme.  Mit Acrobat-Connect kann dieser Austausch auch online erfolgen. Mehrere Partner können gemeinsam an einem Dokument arbeiten. Tab-Hinweis:Es folgen 3 Musterkommentare mit Tab-Positionen ohne Sprachausgabe.   
	Info7-2b: 
	Info7-2a: 
	12Tb_Spr1: 
	12Tx_Spr1: Volltext: Acrobat und Reader 8 kennen drei Sprachausgabemodi, die jeweils für sich beeinflusst werden können.  Voraussetzung für zwei Vorlesemodi ist das Vorhandensein einer Tag-Struktur.  Für den Tab-Modus werden Formular- felder benötigt. Wir führen die drei Modi jetzt direkt vor, bzw. Sie können alle drei Modi auf diesem Bildschirm ausprobieren. Die gesamte Präsentation kann mit allen drei Modi vorgelesen werden. Diese Volltext-Erklärungen der Präsentation stehen nur im Tab-Lesemodus zur Verfügung. Im Modus "Seitenweise lesen" wird in dieser Präsentation nur der immer sichtbare Text mit knappen Ergänzungen und Ersatztext für sichtbare Abbildungen vorgelesen. 
	12Tb_Spr2: 
	12Tx_Spr2: Volltext: Das seitenweise Lesen beginnt immer am Anfang einer aktuellen Seite. Je nach Aufruf endet es am Seitenende oder am Ende des Dokumentes.  Das Vorlesen kann unterbrochen und dann wieder fortgesetzt, oder ganz abgebrochen werden.  Für Bildbeschreibungen oder ergän- zende Informationen, zum Beispiel am Anfang eine Dokumentenbeschrei- bung, oder für Strukturinformationen, wie "Hauptüberschrift", "Zwischentitel", kann mit Acrobat Ersatztext eingefügt werden.  Sie können diesen Lesemodus hier ausprobieren. Starten Sie das Lesen mit der Tastenkombination Strg+Shift+V. Bei Acrobat /Reader 8 müssen sie nach dem Programmstart das Lesen mit der Tastenkombination Strg+Shift+Y aktivieren. Mit Strg+Schift+Y können Sie es auch wieder deaktivierien.
	12Tb_Spr3: 
	12Tx_Spr3: Volltext:  Seit Acrobat 8 können einzelne Abschnitte (Tags) vorgelesen werden in die der Mauszeiger mit dem "Markieren und Kopieren- Werk- zeug" (siehe Abbildung) gesetzt wird.  Wechselt man mit der Maus oder einer Pfeiltaste in einen anderen Abschnitt, bricht das Lesen ab und wird im neuen Abschnitt fortgesetzt.  Für diesen Modus können  Ersatz- und Ergänzungstexte hinzugefügt werden, die nicht mit denen für das seitenweise Lesen identisch sind.  Hier wurde der Zeile "Text, Ersatztext (bei dieser Zeile)" Ergänzungstext hinzugefügt. Die Sprachausgabe muss zum Lesen aktiviert sein, Tastenbefehl: Strg+Shift+Y aktiviert und deaktiviert die Sprachausgabe.
	12Tb_Spr4: 
	12Tx_Spr4: Volltext: Formularfelder werden gesondert angelegt.  Die Formularfelder können mit der Maus und mit der Tabulator-Taste erreicht werden. Jedem Formularfeld kann als Quickinfo ein Hilfetext beigegeben werden.Er wird angezeigt, wenn die Maus auf dem Formularfeld steht und vorgelesen, wenn das Feld über die Tabulatortaste erreicht wird.Auch die Einträge in Formularfelder und ggf. Auswertungen durch das Formular werden durch den Tab- Lesemodus  vorgelesen.   Der Tab-Formularfeld-Vorlesemodus muss dazu in den Grundeinstellungen aktiviert sein.  Sie können sich mit dem Tab-Modus durch diese Präsentation bewegen und sich den Text vorlesen lassen, denn diese Präsentation nutzt die PDF-Formular-Funktionen.
	13Tb_Form1: 
	13Tx_Form1: Volltext: Mit PDF-Formularen können vielfältige Aufgaben effizient umgesetzt werden, die weit über eine enge Definition von "Formular" hinausgehen.  Speziell für die Aufgabenstellung barrierefrei interaktiv sind sie ein hervorragendes Werkzeug. Sie sind für Menschen mit Bewegungs- einschränkungen und Sehbehinderungen gleichermaßen zu nutzen.  PDF-Formulare können auch mit Adobe Reader gespeichert werden, wenn sie mit Acrobat-P 8 oder 9 dazu die Berechtigung bekommen.  Die Formularinhalte können digital übertragen, oder als Barcode ausgegeben und  in eine Datenbank eingelesen werden.  
	13Tb_Form2: 
	13Tx_Form2: Volltext: Durch entsprechende Aufbereitung können ausgefüllte PDF-Formulare auch mit Adobe Reader gespeichert, per Mail versendet und gedruckt werden.   
	13Tb_Form3: 
	13Tx_Form3: Volltext: Wir gestalten barrierefreie PDF- Formulare so, dass der auf Sprach- ausgabe angewiesene Nutzer über den allgemeinen Vorlesemodus durch Einfügen von Ersatztext einen Über- blick über das Formular und technische Informationen zu seiner Nutzung erhält.  Für das Ausfüllen wird dann der Tab-Lesemodus verwendet. (Aktivieren der Formularfelder mit der Tabulator -Taste, Sprung von Feld zu Feld mit Tab) Im Tab-Lesemodus wird jeweils das Quickinfo eines Formularfeldes und bei ausgefüllten Feldern, der Eintrag vorgelesen, wenn das Feld mit der Tab-Taste aktiviert wird. Für Menschen mit Sehbehinderungen können die Formularabschnitte oder einzelne Felder im Tab-Modus komfortabel vergrößert werden - wie hier demonstriert wird.  
	13Tb_Form4: 
	13Tx_Form4: Volltext: Mit Adobe Acrobat können mehrere Typen von Formularfeldern angelegt werden, die unterschiedliche Formen von Einträgen und Aktionen erlauben, wie- Textfelder, Checkboxen. Jedem Formularfeld können zusätzlich Aktionen mit unterschiedlichen Auslösern zugeordnet werden.  Die in der Präsentation mit "T" gekennzeichneten Felder sind Auslöser für zwei Aktionen:1. Maus im Feld oder Tab im Feld: zugehöriges Textfeld einblenden, "T-Feld" blau umranden. 2. Klicken in das Feld: Textfeld vergrößern. Die Textfelder sind mit folgenden Aktionen bei "Maus aus Feld"  oder "Tab aus Feld" hinterlegt:1. Textfeld ausblenden,2. Ganze Seite anzeigen.  
	13Tb_Form5: 
	13Tx_Form5: Volltext: Textfelder können ein- oder mehrzeilige Texteinträge mit Rechtschreibprüfung und Auszeichnung enthalten, der Eintrag kann aber auch sehr genau festgelegt sein, z.B. auf eine maximale Anzahl von Zeichen, ein bestimmtes Zahlen, oder Datumsformat.Auch Auswahlfelder sind möglich.  Bei entsprechender Programmierung kann ein Eintrag auf Gültigkeit geprüft werden; so wird im Beispielformular der TK die eingetragene Rentenversiche- rungsnummer anhand ihrer Prüfsumme validiert. Checkboxen werden für exakte "Ja" / "Nein" Alternativen mit zwei oder mehr Positionen, sowie für additive Angaben verwendet z.B. "nutzen Sie für Ihre Reise [Bus], [Bahn], [Flugzeug], [Mietwagen] mehrere Nennungen sind möglich".  
	13Tb_Form6: 
	13Tx_Form6: Volltext: Häufig sollen dem Formularnutzer aufgrund seiner Angaben Informationen zurückgegeben werden, z.B.: - Bei einer Bestellung die Bestellsumme und ihr Steueranteil.- Bei einem Übungsbogen oder Selbsttest das Testergebnis.- Bei Angabe von Gewicht, Größe, und Geschlecht der Body-Mass-Index.- Aus einzelnen Adressangaben wird eine zusammenhängende Anschrift gebildet.    Solche Auswertungen sind bei PDF-Formularen generell möglich, erfordern allerdings häufig Java-Script- Programmierung.  Die Ausgabe des Ergebnis erfolgt meist in ein Textfeld. (Es könnten  je nach Ergebnis auch unterschiedliche Abbildungen gezeigt werden.)   
	13Tb_Form7: 
	13Tx_Form7: Volltext: Sollen nur Aktionen ausgelöst werden, kommen Buttons (Schaltflächen) zur Anwendung.  Dabei können mehrere Aktionen in einer bearbeitbaren Reihenfolge hinterein- ander gelegt werden.   Einfache Aktionsketten können z.B. so aussehen: - "Ausblenden von Fuktionsbuttons" und "Druck der aktuellen Seite".- "Löschen aller Einträge"  und "Einblenden von Startinformationen"  
	13Tb_Form3X1: 
	13Ty_Form3X1: Volltext: Merkmale des barrierefreien TK- Mitgliedschaftsantrages: Einige Besonderheiten: - Je nach Eintrag werden Pflichtfelder ein- bzw. ausgeblendet,- das aktuell zulässige Beitritts- und Kündigungsdatum wird berechnet.- Die Rentenversicherungsnummer wird validiert. - Vollständigkeitsprüfung für die Pflichteinträge.- Druckbutton und Button "per E-Mail versenden" nur bei vollständigem Ausfüllen sichtbar. - E-Mail mit vorbereitetem Anschreiben und Formulardaten als Anhang.- Einkommensabhängig wird auf eine freiwillige Versicherung hingewiesen. - Die spaltenweise Vergrößerung macht  im Tabmodus Scrollen über- flüssig.  Nächster Tab führt zum Downloadlink.
	13Tz_Form3X1: 
	13Tb_Form21: 
	13Tx_Form21: Volltext:  Formulare enthalten vor den einzelnen Fragen häufig Einführungen, kurze Erläuterungen und Hauptfragen zu denen dann z.B. mehrere Textfelder oder Checkboxen gehören. Damit diese Fragen auch im Tab- Vorlesemodus zugänglich sind, schreiben wir sie in die Quickinfos unsichtbarer "Buttons" (deutsche Bezeichnung "Schaltflächen") die ansonsten keine weitere Funktion erhalten. Beispiel einer Hauptfrage:  "Wählen sie aus den folgenden Checkboxen alle Länder aus, die Sie bereits besucht haben."Es würde dann beispielsweise eine Liste mit 50 Ländern folgen.
	14Tb_Spre1: 
	14Tx_Spre1: Volltext: Wussten Sie, dass (neuere) Windows- Rechner mit einer Sprachausgabe ausgestattet sind? (Apple Rechner übrigens auch). Wussten Sie, dass Adobe Reader diese Sprachausgabe für das Vorlesen nutzen kann? Wenn nicht, dann sind Sie in großer Gesellschaft! Denn in Deutschland wird diese Sprachausgabe kaum genutzt.
	14Tb_Spre2: 
	14Tx_Spre2: Volltext: Falls Sie die Sprachausgabe im Adobe Reader schon einmal getestet haben, sind Sie vermutlich auf "Microsoft Sam" oder "Microsoft Anna" (bei Vista) gestoßen. Deutscher Text ist mit diesen Sprechern nicht, englischer Text sehr gut verständ- lich. Auf deutschen Windows- und Apple- Rechnern werden standardmäßig nur englische Sprachausgaben installiert.  Die USA verlangen als Hilfe für Menschen mit Behinderungen Sprachausgabe in der Landessprache und einigen anderen Sprachen, z.B. auch Deutsch. Der deutsche Gesetzgeber verlangt das nicht.Die die US- Betriebssystemfassungen mit deutschen Sprechern dürfen gemäß der Lizenzbestimmungen nicht nach  Deutschland geliefert werden.  
	14Tb_Spre3: 
	14Tx_Spre3: Volltext: Erfreulicherweise sind kostenlose und kostengünstige deutsche Sprecher für alle Betriebssysteme im Internet zu finden. Nachfolgend Informationen und Links. 
	14Tb_Spre4: 
	14Tx_Spre4: Volltext: Ob die mit einem Screenreader verbundene Sprachausgabe auch in Adobe Reader verwendbar ist, kann ein Test schnell zeigen.  Die Verwendbarkeit ist bei den Screen- readern besonders hilfreich, die PDF- Dokumente und Formulare selbst nicht,  oder nur unbefriedigend wiedergeben können. 
	14Tb_Spr3X1: 
	14Ty_Spr3X1: Volltext: Die Sprecher "Stefan" und "Anna"  wurden von Microsoft ca. 2001 für den Microsoft Reader bereitgestellt und funktionieren auch mit Acrobat / Reader und Win 2000, XP, Vista. Sie sind nach kurzer Eingewöhnung gut verständlich und nehmen nur wenig Platz auf der Platte in Anspruch (Download ca. 6 MB). Sie müssen zusammen mit dem MS-Reader installiert werden. Der MS- Reader kann nach Installation der Sprachausgabe sogar deinstalliert werden.  Link zu Microsoft  zum Download des MS Reader und des Text-to-Speech- Pakets. Dort finden Sie auch kostenlose Sprecher für Französisch, Spanisch und Italienisch.   
	14Tz_Spr3X1: 
	14Tb_Spr3X2: 
	14Ty_Spr3X2: Volltext: Zu seinem Routenplaner "MS Auto- route" (ca. 50 €) bietet Microsoft "Scansoft Text to Speech Steffi" als Sprachausgabe an.  Diese Software können Sie nur im Ganzen erwerben und dann installieren. Es ist leider eine unbefriedigende Lösung. Beim Amerikanischen Anbieter "capstral.com" können Sie für je 30 $ die brauchbaren Sprecher  "Katrin" und "Mathias" testen, mit Kreditkarte kaufen und herunterladen.Diese stehen für Windows, Mac und Linux zur Verfügung. Nutzen Sie die Links.
	14Tz_Spr3X2: 
	14Tb_Spr3X3: 
	14Ty_Spr3X3: Volltext: Mit der Eingabetaste starten Sie auf dem [Test] Button ein Programm, das die auf Ihrem Rechner installierten Sprecher demonstriert. Möglicherweise wird nur eine ameri- kanische Sprachausgabe vorgeführt. Nach Installation weiterer Sprecher, müssen Sie  vor einem Test Acrobat / Reader neu starten. Achtung: Die Bedienung der Sprachausgabe erfolgt im Menü "Anzeige" Hinweis: Sollten Sie "Scansoft-Steffi 22" zusammen mit dem "PDF-Converter 4"  installiert haben, kann diese Fassung bei der Auswahl in den Grundeinstellungen  Acrobat / Reader möglicherweise zum Absturz bringen.
	14Tz_Spr3X3: 
	CepstralLink: 
	15Tb_brail1: 
	15Tx_brail1: Volltext: Der Text einer (ungeschützten) PDF-Datei kann exportiert werden. Für den korrekten Export aus komplex gestalteten Dokumenten wie der TK aktuell ist allerdings eine mit Tags versehene Fassung erforderlich. Die Tags sorgen für eine eindeutige Textfolge wenn sie korrekt bearbeitet wurden. Aus Adobe Reader wird der Text und gegebenenfalls eingefügter Ersatztext z.B. für Bilder  exportiert.  Aus Acrobat kann der Export wahlweise mit und ohne Ersatztext erfolgen. 
	15Tb_brail2: 
	15Tx_brail2: Volltext: Insbesondere Blinde und Taube  benötigen eine Braille-Zeile zum lesen. Die Braille-Zeile gibt Blindenschrift über elektronisch gesteuerte Stifte wieder, siehe Abbildung links (Quelle: Wikipedia). Software einiger Braille-Zeilen sowie älterer Screenreader kann nur einfache Text-Dateien verarbeiten.  Manche stark Sehbehinderte bevorzugen zum Lesen Text in einem speziell für sie mit Schrift, Größe und Kontrast eingerichteten Editor.  Enthält der Textexport neben Ersatztexten für Bilder auch Informa- tionen zur Dokumentenstruktur (z.B. Titel, Zwischenüberschrift), dann sind diese Dateien gut verständlich.
	15Tb_brail3: 
	15Tx_brail3: Volltext: Manche Kleinstcomputer können zwar längere Texte anzeigen aber noch keine PDF-Dokumente, oder die Übertragung einer PDF-Datei ist zu zeitraubend.  Auch für diese Fälle kann der Textexport hilfreich sein - so die Textfolge richtig und die Textstruktur erkennbar ist.
	16Tb_Ziel1: 
	16Tx_Ziel1: Volltext: Die Frage nach dem Ziel ist vermutlich überraschend, denn natürlich soll barrierefreies PDF barrierefrei sein.  Tatsächlich hängt die Antwort aber davon ab, wer die Anforderungen definiert.
	16Tb_Ziel2: 
	16Tx_Ziel2: Volltext: Die Gruppe der Blinden ist natürlich besonders auf die Sprachumsetzung von Text- dokumenten angewiesen. Blinde benötigen für die  Umset- zung der Bildschirmansicht in Sprachausgabe Screenreader, die von verschiedenen Herstellern programmiert und weiterentwickelt werden.  Durch die  Anforderungen der Screenreader-Nutzer entsteht leicht der Eindruck, "barrierefreies PDF" sei  vor allem in Bezug auf Screenreader zu bearbeiten. Dabei werden Anforderungen anderer Nutzer übersehen.
	16Tb_Ziel3: 
	16Tx_Ziel3: Volltext: Bei der konkreten Nachfrage bei Anbietern und Nutzern stellt sich  heraus, dass es eine ganze Reihe von Screenreadern in zahlreichen Versionen gibt, die  PDF-Dateien oft nur eingeschränkt vorlesen können. Von den Herstellern gibt es kaum präzise Informationen, welche Version welchen Zugang zu PDF- Dokumenten hat.  Häufig erhält man nur die Angabe "auch PDF" - was immer das heißen mag. Bekannt ist, dass die ab Sommer 2006 erschienenen  Versionen des Screenreaders "Jaws"  recht gut mit barrierefrei bearbeiteten PDF- Dokumenten umgehen können. 
	16Tb_Ziel4: 
	16Tx_Ziel4: Volltext: Jede Bearbeitung ist nur so gut wie die Ergebniskontrolle.  Womit testen? Mit einen Screenreader? Wenn, dann mit welchem?Mit dem leistungsfähigsten? Welcher ist das?  In Deutschland wird in Gesprächen "Jaws" als Testsoftware genannt.  
	16Tb_Ziel5: 
	16Tx_Ziel5: Volltext: Wir haben uns  entschieden, Acrobat und Adobe Reader als Referenzsoftware zu verwenden.  Die Bearbeitung erfolgt so, dass sie mit den allgemeinen Anforderungen der Hilfstechno- logien kompatibel ist. Konzept und Prüfung der Barrierefreiheit ist auf Acrobat und Reader zugeschnitten. Im Ergebnis erreichen wir damit einen deutlich höheren Grad der Barrierefreiheit.
	16Tb_Ziel6: 
	16Tx_Ziel6: Volltext: Hilfstechnologien für Blinde und Sehbehinderte können die normale Windows Programmoberfläche vorlesen bzw. vergrößert anzeigen.  XP und Vista bieten  passable Bildschirmlupen und Sprach- ausgabe (Vista). Die Hilfstechnologie wird verwendet, um eine Datei zu öffnen und in den Lesezeichen zu navigieren. Die Sprachausgabe kann durch Acrobat / Reader erfolgen (wenn ein installierter Screenreader es nicht besser kann).   
	16Tb_Ziel7: 
	16Tx_Ziel7: Volltext: Die Entscheidung, Acrobat / Reader als Referenz für die barrierefreie Bearbeitung zu verwenden, hat  Konsequenzen für die Betrachtung der Zielgruppen und für die Bearbeitung.
	16Tb_Ziel8: 
	16Tx_Ziel8: Volltext: Screenreader wie "Jaws" können die in den Tags enthaltenen Informationen über die Dokumen- tenstruktur vorlesen. Für die Spachausgabe von Acrobat / Reader müssen derzeit Informationen zur  Dokumen- tenstruktur als Ersatztext eingearbeitet werden. Nur dann kann ein Hörer zwischen  Über- schriften und Text unterscheiden.  Es müssen also Informationen als Ersatztext in Überschriften, Tabellen und Inhaltsverzeichnisse eingearbeitet werden, damit diese gut verständlich sind.   
	16Tb_Ziel9: 
	16Tx_Ziel9: Volltext: Entsprechend nutzen wir insbesondere die Artikelfunktion für eine komfortable Vergrößerung mit Leserführung und geben jedem Dokument die Berechtigung zum Kommentieren im Adobe Reader. Das von uns entwickelte Formularkonzept ermöglicht  Blinden das Ausfüllen ohne Screenreader. Die zusätzlichen Rahmeninfos machen Formulare auch für Screenreader-Nutzer noch besser  verständlich. Auch "leichte Sprache" lässt sich auf diese Weise in Formulare integrieren.  
	17Tb_Ziel2: 
	17Tx_Ziel2: Volltext: Textdokumente können bezüglich Herstellungsweg und Layout  betrachtet werden: Dokumente mit einfachem Layout können mit vergleichsweise geringem Aufwand barrierefrei gemacht werden, insbesondere wenn in der Ausgangs- anwendung mit Formatvorlagen gearbeitet wird. Aufwändiger gestaltete, mehrspaltige Dokumente erfordern intensive Bearbeitung.
	17Tb_Ziel3: 
	17Tx_Ziel3: Volltext: Am Beginn jedes Projektes stehen Fragen, Ziele und Konzepte: An welche Zielgruppen von Menschen mit Behinderungen wollen Sie sich  wenden, welche Software erwarten sie dort?  Wollen Sie Screenreader voraussetzen oder ist Adobe Reader Maßstab und Testwerkzeug Ihrer Bearbeitung. Diese Frage gilt auch für die Formulare. Eine weitere Frage ist, ob die Barrierefreiheit bereits  im Layoutkonzept berücksichtigt werden kann und soll.
	17Tb_Ziel4: 
	17Tx_Ziel4: Volltext: Es kann vorteilhaft sein, die Barriere- freiheit bereits im Originaldokument dadurch vorzubereiten, dass mit Formatvorlagen gearbeitet wird.(Für Formatvorlagen gibt es zahlreiche weitere gute Gründe, z.B. das automatische Generieren von Inhalts- verzeichnissen und vereinfachte Layoutänderungen.) Auch Ersatztexte für Bilder können z.B. in Word schon eingetragen werden.  
	17Tb_Ziel5: 
	17Tx_Ziel5: Volltext: Letztlich kann jedes als PDF vorliegende Dokument barrierefrei gemacht werden. Und in vielen Fällen ist es realistischer vom fertigen PDF auszugehen. Das Hinzufügen und Bearbeiten von Tags ist die Voraussetzung für digitale Sprachausgabe. Für die Bearbeitung sollte entschieden werden, wie Überschriften bezeichnet werden, z.B. "Artikel" und "Zwischenüberschrift" bei einer Zeitschrift und "Kapitel" und "Abschnitt" bei einem Buch oder Broschüre.  Auch für den Umgang mit Bildern, Grafiken und Tabellen sowie für die Einleitung im Ersatztext am Dokumentenanfang können Regeln und Mustertexte angelegt werden  
	17Tb_Ziel6: 
	17Tx_Ziel6: Volltext: "Artikel" für die Vergrößerung und Leseführung sind bei anspruchsvollen Layouts die beste Lösung für komfortable Vergrößerung.   Sie müssen meist manuell angelegt werden.
	17Tb_Ziel7: 
	17Tx_Ziel7: Volltext: Insbesondere Lesezeichennavigation erhöht für alle Nutzer den Zugang zu Dokumenten.  Gliederung der Lesezeichen, ggf. Auszeichnung und Anzeigeoptionen sind Gestaltungslemente die wir sorgfältig auf Dokumente abstimmen. Für mehrspaltige Dokumente empfehlen wir die Nutzung der Artikelfunktion. Einzelheiten sind insbesondere bei Zeitschriften zu klären, weil z.B. Textboxen über eigene Artikel mit der Lesezeichennavigation verbunden werden können. 
	17Tb_Ziel8: 
	17Tx_Ziel8: Volltext: Anspruchsvolle Bearbeitung erfordert eine sorgfältige Kontrolle der Ergebnisse. Wir verwenden dazu Checklisten, die an das jeweilige Gestaltungskonzept angepasst sind.  
	17Tb_Ziel9: 
	17Tx_Ziel9: Volltext: Viele bewährte Papierformulare sind ohne große inhaltliche Änderung als Grundlage für ein PDF-Formular geeignet.  Die mit PDF-Formularen verbundene bessere Zugänglichkeit und Chance zur Erleichterung von Abläufen ist dennoch eine Herausforderung für die Planung, für die genug Zeit berücksichtigt werden sollte. 
	17Tb_Ziel10: 
	17Tx_Ziel10: Volltext: Viele Formulare gehen bei der Datenerfassung und Auswertung durch mehrere Hände.  Dieser Ablauf oder Workflow kann durch entsprechende Versandoptionen auf dem Formular erleichtert werden. Zu einzelnen Punkten können gezielt Informationen bereitgestellt werden.  Soll es Pflichtfelder geben, soll das vollständige Ausfüllen geprüft, Einträge validiert oder Datenformate festgelegt werden? Könnten Einträge in eine Datenbank übernommen werden?
	17Tb_Ziel11: 
	17Tx_Ziel11: Volltext: Bei manchen Formularen kann Acrobat einen großen Teil der Felder erkennen und automatisch PDF-Formularfelder hinzufügen.  Allerdings sollte man diesen Komfort nicht überschätzen, denn bei barrierefreien Formularen und insbesondere bei Formularen mit ausgefeilter Funktionalität ist die Herstellung der Felder für die Einträge nur ein Teil des Arbeitsaufwandes: Der Text für die Quickinfos ist anzupassen, die Zwischen- informationen sind an Schaltflächen zu binden und vor allem Funktionalität, Validierung usw. anzulegen.
	17Tb_Ziel12: 
	17Tx_Ziel12: Volltext: Komplexere Funktionen wie Vollständigkeitsprüfung und Validierung von Eingaben, Berechnungen, Ein- und Ausblenden zahlreicher Felder müssen mit Java-Script programmiert werden.  Im Prinzip ist mit Programmierung nahezu alles möglich, was nicht mit Sicherheitsvorkehrungen von Acrobat und Reader gegen möglichen Schadcode kollidiert.
	18Tb_Bieten1: 
	18Tx_Bieten1: Volltext: Abschließend die Angebote von Adobe als SoftwareanbieterundPDF4web als Dienstleisterzur Herstellung von barrierefreien PDF-Dokumenten und Formularen.
	18Tb_Bieten2: 
	18Tx_Bieten2: Volltext: Adobe ist der weltweit führende Hersteller von Software zur Herstellung anspruchsvoller Papier- und Bildschirmmedien. 
	18Tb_Bieten3: 
	18Tx_Bieten3: Volltext: Adobe Indesign und Frame-Maker sind optimale Werkzeuge für das Drucklayout und gleichzeitig für die Herstellung barrierefreier PDF-Dokumente.  
	18Tb_Bieten4: 
	18Tx_Bieten4: Volltext:Im Acrobat-Lieferumfang ist der PDF-Maker enthalten.Mit PDF-Maker können aus MS-Office-Programmen bei Nutzung von Formatvorlagen weitgehend barrierefreie PDF-Dokumente hergestellt werden.      
	18Tb_Bieten5: 
	18Tx_Bieten5: Volltext: Umfassenden Informationen und Muster finden Sie auf den Seiten von Adobe.de. Acrobat können Sie für eine Testnutzung herunterladen. 
	18Tb_Bieten6: 
	18Tx_Bieten6: Volltext: Wir übernehmen für Sie die Opti- mierung von PDF-Dokumenten und PDF-Formularen für die   barrierefreie Bildschirm-Arbeit. Die Kosten sind im Verhältnis zu Satz-, Layout- und Druck gering. 
	18Tb_Bieten7: 
	18Tx_Bieten7: Volltext: Wir entwerfen für jedes Produkt eine optimale Bildschirmdarstellung mit und ohne Barrierefreiheit.  Wir können barrierefreie Präsen- tationen in der hier technisch vorgestellten Weise umsetzen.
	18Tb_Bieten8: 
	18Tx_Bieten8: Volltext: Mit PDF-Formularen kann man mehr machen als Anträge ausfüllen. Diese barrierefreie Präsentation ist technisch ein PDF-Formular. Lassen Sie sich inspirieren!
	17Tb_Ziel1: 
	17Tx_Ziel1: Volltext: Sie wurden jetzt mit zahllosen Einzelheiten konfrontiert, nun der Versuch einer Zusammenfassung.  Wir unterscheiden zwischen "Textdokumenten" und "Formularen"da sich die Bearbeitung und die Nutzung erheblich unterscheidet. 
	10Tb_Medt1: 
	10Tx_Medt1: Volltext: Seiten- und Ausschnittvergrößerung ist für alle Menschen mit reduzierter Sehkraft wichtig. Zu dieser Gruppe gehören viele Menschen der Generation 50+, Sehbehinderte - und Nutzer sehr kleiner Monitore! Für  die meisten Nutzer müssen nur die Inhalte eines Dokumentes vergrößert werden. Es reicht z.B. von "ganze Seite anzeigen" auf "Seitenbreite" umzustellen. Menschen mit Sehbehinderungen, die sich mit einer starken Brille allein nicht korrigieren lassen, benötigen zusätzlich eine Vergrößerung der Programm- oberflächen. Dazu bieten Windows XP und Vista Werkzeuge und Einstell- möglichkeiten. Es gibt auch gesonderte Hilfstechno- logien mit kombinierter Vergrößerung und Sprachausgabe. 
	10Tb_MedtX1: 
	10Ty_MedtX1: Volltext:Es gibt  zwei Arten von Bildschirm- vergrößerungen.  1. Die Skalierung über die Software. Dabei bleiben Schriften unabhängig von der Vergrößerung scharf. Die Vergröße- rung bezieht sich auf das jeweilige Arbeitsfenster. Acrobat und Reader verfügen über mehrere Software-Lupen.  2. Alle Bildschirmbereiche können durch Umrechnen des Grafikkarten- Ausgangs für Hardware-Bildschirm-Lupen vergrößert werden. Diese Hardware- Bildschirm-Lupen können als gesonderte Hilfstechnologie installiert werden. XP und Vista haben eine Bildschirmlupe. Die Bildschirmlupen müssen zum Lesen entweder über den Text geführt werden bzw. der Text wird durch den Zeiger unter ihnen bewegt. Die Abbildungen zeigen vergrößert zwei Lupen aus dem Acrobat/Reader-Menü. Der Screenshot zeigt links die Vergrößerung durch Acrobat / Reader Softwarelupe, rechts durch eine  Hardwarelupe mit der pixeligen Anzeige.Klicken auf den Button mit der Lupe vergrößert diese Abbildung. 
	10Tz_MedtX1: 
	10Tb_MedtX2: 
	10Ty_MedtX2: Volltext: Die Artikel-Funktion leitet Ihren Namen aus ihrer Funktion als Lesehilfe für mehrspaltige Zeitschriften ab. Die Artikelfunktion muss meist manuell vorbereitet werden. Der Screenshot zeigt eine Doppelseite der "TK-Aktuell" im Bearbeitungsmodus mit den Artikel- Rahmen. Der erste Klick mit dem Handwerkzeug in den Text führt zu einer vergrößerten Darstellung. Bei weiteren Klicks folgen die anschließenden Abschnitte des Textes. Nach dem letzten Abschnitt erscheint  wieder die Anfangsansicht. Die Vergrößerung der Artikelrahmen ist in Acrobat und Reader 8 auf 200% vor- eingestellt. Das kann in den Grundein- stellungen geändert werden.     "Artikel" erkennen Sie an der Ergänzung des Hand-Werkzeuges durch einen kleinen Pfeil, siehe Abbildung links. Die Dateianlage (Büroklammer) enthält einen zweispaltigen Text mit der Artikelfunktion. Bei dieser Präsentation verwenden wir die Artikelfunktion zum Vergrößern dieser Text- und Bildfelder. Achten Sie nach dem Klicken auf den T-Button auf das Handzeichen.
	10Tz_MedtX2: 
	10Tb_MedtX3: 
	10Ty_MedtX3: Volltext: Beim Flexiblem Zeilenumbruch, in Acrobat und Reader "Umfließen" genannt, wird Text entsprechend der gewählten Vergrößerung und Fensterbreite ohne Rücksicht auf Silbentrennung umbrochen. Dadurch kann Text  sehr stark vergrößert werden, ohne das seitlich gescrollt werden muss (für sehr kleine Bildschirme ist das auch praktisch).  Gut funktioniert diese Vergrößerung bei glatten Texten. Bei stark gegliederten und illustrierten Dokumenten bringt die Artikelfunktion ein  besseres Ergebnis.Bei Dokumenten mit Formularfeldern, z.B. diese Präsentation, ist "Umfließen" nicht verfügbar. Der flexible Zeilenumbruch erfordert, wie die Sprachausgabe, die Strukturierung des Dokumentes durch Tags.   Anhand der Dateianlage (Büroklammer) oder der TK aktuell können Sie die Artikelfunktion mit dem flexiblem Zeilenumbruch vergleichen.  Der Screenshot zeigt den Arbeitsbild- schirm beim Anlegen der Tags.
	10Tz_MedtX3: 
	9Tb_Navi1: 
	9Tx_Navi1: Volltext 1: Bei einer Drucksache können wir aus Gewicht und Format einen sinnlichen Eindruck vom Umfang bekommen und hinten oder in der Mitte aufschlagen.  Da PDF-Dateien üblicherweise nur mit einer Seitendarstellung öffnen, sind viele Leser gewohnt mit dem Scrollrad durch die Seiten zu flitzen um einen Überblick zu gewinnen. Was für Normalsichtige schon unbequem ist, ist für Sehbehinderte und Blinde kaum zu leisten und für Menschen mit Bewegungs- einschränkungen oft auch sehr beschwerlich.  Dabei bietet Acrobat zahlreiche Navi- gationselemente, die überwiegend  angelegt werden müssen. Immer vorhanden ist die Seitenvorschau mit "Thumbnails" im Seitenvorschau-Fenster. Die Größe der Seitenbilder lässt sich einstellen. 
	9Tb_NaviX1: 
	9Ty_NaviX1: Volltext 2: Klassisches Navigationselement in Drucksachen ist das Inhaltsverzeichnis. In PDF-Dokumenten kann es mit Links versehen werden.  Wenn Sie z.B. in Word oder dem Open-Office Writer mit Formatvorlagen für Überschriften arbeiten, können Sie daraus ein verlinktes Inhaltsverzeichnis erzeugen. Diese Links werden von Acrobat PDF-Maker und dem PDF- Export von Open-Office in PDF-Links umgewandelt.Leider werden Links bisher nicht durch die Acrobat Sprachausgabe unterstützt und sind daher für die Barrierefreiheit für Blinde nur eingeschränkt nützlich. Für diese Präsentation haben wir daher aus der Seitenvorschau und Buttons auf Bildschirm 21 ein Inhaltsverzeichnis erzeugt, das durch die Sprachausgabe vorgelesen wird.  
	9Tz_NaviX1: 
	9Ty_NaviX2: Volltext 3: Während das Inhaltsverzeichnis beim Aufsuchen einer Textstelle unsichtbar wird, kann das Lesezeichenfenster und das Seitenfenster parallel zur Seitenanzeige sichtbar bleiben. Ähnlich dem Windows-Explorer können gegliederte Lesezeichenbäume nach Ebenen expandiert oder reduziert werden.  Mit Formatvorlagen gestaltete Überschriften können aus MS Word und Open-Office Writer bei der Umwandlung in PDF-Dateien in gegliederte Lesezeichen umgewandelt werden. Ist ein Dokument für die Barrierefreiheit korrekt mit Tags für Überschriften und Text versehen, können aus den  Überschriften- Tags Lesezeichen erzeugt werden. Wir benutzen überwiegend diesen Weg. Sie erkennen diese Lesezeichen aus der Tag-Struktur am Icon, zwei Blättern hintereinander anstatt nur einem Blatt.Diese Präsentation haben wir zur Anschauung bei "Orientierung und Navigation" mit beiden Lesezeichentypen versehen.
	9Tz_NaviX2: 
	9Tb_NaviX3: 
	9Ty_NaviX3: Volltext 4: Werden für die vergrößerte Lesefolge Artikel angelegt (siehe Vergrößerung), entsteht im "Artikelfenster" von Acrobat /Reader eine weitere Navigationsebene, wenn die Artikel mit Namen versehen werden.  Dieses Artikelfenster ist (anders als das Lesezeichenfenster) für die Sprachausgabe von Windows Vista zugänglich.  Die Artikel werden im Artikelfenster in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wünscht man einen andere Folge, kann man Nummern vorstellen - wie hier beim Muster TK aktuell. Ein Artikel öffnet immer in der Breite des ersten Artikelrahmens. Bei dieser Präsen- tation werden Artikel verwendet, aber die Artikelnavigation ist hier nicht sinnvoll einzusetzen, da sie zu leeren Flächen führen würde. 
	9Tz_NaviX3: 
	VergrAbb9: 
	4Tx_BITV2: Volltext: Zitat Paragraph (§)1: "Die Verordnung gilt für: erstens  Internetauftritte und -angebote (Auslassung), die öffentlich zugänglich sind, der Behörden der Bundesverwaltung."
	4Tx_BITV3: Volltext: Zitat Paragraph (§) 3: "Die Angebote der Informationstechnik (Paragraph 1) sind gemäß der Anlage zu dieser Verordnung so zu gestalten, dass erstens alle Angebote die unter Priorität römisch 1 aufgeführten Anforderungen und Bedingungen erfüllen..."
	4Tx_BITV4:  Volltext: Zitat Anlage1:  Anforderung:"Für jeden Audio- oder visuellen Inhalt sind geeignete äquivalente Inhalte bereitzustellen, die den gleichen Zweck oder die gleiche Funktion wie der originäre Inhalt erfüllen."  
	4Tx_BITV5: Volltext: Zitat, Anlage 1,  Bedingung: "Für jedes Nicht-Text-Element ist ein äquivalenter Text bereitzustellen. Dies gilt insbesondere für: Bilder, graphisch dargestellten Text einschließlich Symbolen, Regionen von Imagemaps, Animationen...."  
	4Tx_BITV6: Volltext: Bezogen auf PDF-Dokumente gibt es bisher nur in Ausnahmefällen eine systematische Umsetzung der BITV. Allerdings sind  PDF- Textdokumente mit einspaltigem, einfachem Layout zumindest eingeschränkt häufig ohne Bearbeitung zugänglich.
	4Tx_BITV7: Volltext: Die BITV finden Sie in der Dateianlage dieser Präsentation, Klicken Sie auf den Button "Dateianlage mit BITV"beziehungsweise gehen Sie mit Shift+Tab zu diesem Button zurück. Es öffnet sich direkt die Dateianlage.. Mit Strg+W können sie es wieder schließen und zur weiterhin geöffneten Präsentation zurückkehren. 
	InfoSehbehinderte: 
	InfoSehbehinderteTextanzeige: Sprachausgabe durch Audio-Datei:  "Aktuell wird eine Sehbehinderung simuliert. Mit dem nächsten Tab oder Klicken in den Bildschirm können Sie wieder klar sehen"
	VergrAbb8: 
	Bildschirm10AbbLupe2: 
	1Tb_Help1: 
	1Tb_Help2: 
	1Tb_Help4: 
	1Tb_HelpX1: 
	1Tz_HelpX1: 
	1Tb_HelpX2: 
	1Tz_HelpX2: 
	1Tb_HelpX4: 
	1Tz_HelpX4: 
	1Tx_Help1: Volltext: Diese Präsentation ist nebenbei ein Beispiel, wie eine klassische Präsentation barrierefrei gestaltet werden kann, für Menschen, die sie ohne Präsentator ansehen; daher diese Bedienungs- informationen!  Technischer Hinweis: Die Einstellung "Formularfelder hervor- heben"  wurde geändert.  Beim Schließen der Präsentation wird Ihre normale Einstellung wieder hergestellt!
	1Tx_Help2: Volltext: Präsentationen sollen nur Überschriften enthalten, mehr würde vom Vortrag abhalten. Wenig Text setzt die Akzente. Beim Nachlesen sind die Akzente meist nicht ausreichend - vor allem für Menschen, die nicht dabei waren. Lässt sich das eine mit dem anderen verbinden? Wir versuchen es - barrierefrei in dem wir solchen unsichtbaren Volltext hinzufügen
	1Tx_Help3: Volltext: Einfach probieren! Gehen Sie mit der Maus auf die Sybole und eingeblendeten Flächen. Beim Verlassen einer vergrößerten Darstellung wird immer wieder auf Ganzseitendarstellung zurückgestellt.  Klicken mit dem Hand- Werkzeug in den Präsen- tationstext vergrößert ihn, erneutes Klicken stellt auf Ausgangseinstellung zurück. 
	1Tx_Help4: Volltext: Immer der Reihe nach geht es mit der Tabtaste. Eingabetaste im [T] vergrößert das folgende Textfeld. Eingabetaste auf dem ersten Tab einer neuen Seite vergrößert die Schrift der Seite.  Blinde und manch andere Menschen können nur die Tastatur bedienen.  Testen Sie mal ein paar Minuten ohne Maus! Mit [F5) ist die Funktionstaste gemeint!
	1Ty_HelpX1: Volltext: Warum das? Schon, damit Sie nicht plötzich erschrecken! Falls Sie ihren Lautsprecher gerade nicht finden: Vermutlich steht rechts unten am Bildschirmrand ein Symbol wie abgebildet. 
	1Ty_HelpX2: Volltext: Präsentationsmodus? Strg+L schaltet den Präsentationsmodus aus und ein. ESC-Taste beendet ihn. Zum nächsten oder vorherigen Bildschirmen wechseln Sie mit Scrollrad der Maus oder den Pfeiltasten. Achtung: Ist die Bildschirmlupe des Betriebssystems aktiviert, kann es zu Verzögerungen beim  Bildaufbau kommen. 
	1Ty_HelpX3: Volltext: Hintergrund ausblenden? Bei manchen Sehbehinde- rungen können Hinter- gründe hinter dem Text das Lesen erschweren. Sie können den Hintergrund dieser Präsentation ausblenden. Verwenden Sie dazu den dazu eingeblendeten Button Hintergrund AUS- blenden Damit erscheint dann gleichzeitig ein Button zum Hintergrund EINblenden. 
	1Ty_HelpX4: Volltext: Erforderlich sind Adobe Reader 7, besser 8.1 oder höher. Ältere Acrobat / Reader- Versionen gehen nicht!  Denn die Präsentation ist vollgestopft mit Javascript, das mögen ältere Versionen nicht.  Bitte auch nicht Acrobat / Reader 8.0 verwenden sondern ggf. auf 8.1 updaten. (Fehlerhafte Sprachausgabe). Sie können bei Bedarf  den Link unten benutzen!
	1Tb_Help3: 
	Bild2: 
	Bild7: 
	Bild9: 
	Bild10: 
	Bild8: 
	Bild12: 
	Bild13: 
	Bild15: 
	Bild 16: 
	Bild17: 
	Bild 18: 
	3Tx_BITV4: Volltext zurDateianlage: Das Behindertengleichstellungsgesetz finden Sie in der Dateianlage dieser Präsentation, Klicken Sie auf den Button [Dateianlage Behinderten gleichstellungs- gesetz], beziehungsweise gehen Sie mit Shift+Tab zu diesem Button zurück. Es öffnet sich direkt die Dateianlage. Mit Schließen oder Strg+W kommen sie zur weiterhing geöffneten Präsentation zurück. Sie konnen die Dateianlage kommentieren und unter neuem Namen speichern. 
	3Tb_BITV1: 
	3Tx_BITV1: Volltext: Das Behinderten Gleichstellungsgesetz von 2002 und die in einer Verordnung festgelegten Ausführungsbestimmungen legen die Anforderungen an die Mediengestaltung fest.  Das Gesetz und die Verordnung gilt für die Behörden des Bundes.  Auf Landesebene gibt es entsprechende Gesetze und Verordnungen.
	3Tb_BITV2: 
	3Tx_BITV2: Volltext aus dem Behinderten- Gleichstellungsgesetz: Zitat aus Paragraph 10: "(1) Träger öffentlicher Gewalt im Sinne des Paragraph 7, Abs. 1, Satz 1, haben bei der Gestaltung von schriftlichen Bescheiden, Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtlichen Verträgen und Vordrucken eine Behinderung von Menschen zu berücksichtigen...."
	3Tb_BITV3: 
	3Tx_BITV3: Volltext: Zitat: Paragraph 11: "(1) Träger öffentlicher Gewalt im Sinne des Paragraph 7 Abs. 1, Satz 1, gestalten ihre Internetauftritte und -angebote sowie die von ihnen zur Verfügung gestellten grafischen Programmoberflächen, die mit Mitteln der Informationstechnik dargestellt werden, nach Maßgabe der nach Satz 2 zu erlassenden Verordnung schrittweise technisch so, dass sie von behinderten Menschen grundsätzlich uneingeschränkt genutzt werden können...."
	20Tz_MedtX4: 
	20Tz_MedtX4-PDF4web: 
	Praesentationversenden_info: Sie können im nächsten Feld eine eMail Adresse eintragen und diese mit dem Button im übernächsten Feld versenden.
	Praesentationversenden: 
	emailEmpfaenger: bartning@pdf4web.de
	Info18-1: 
	Info18-1_info: Volltext: Mit dieser barrierefrei bearbei- teten Präsentation haben wir Neuland betreten. Vermutlich werden Ihnen inhaltliche und technische Kritikpunkte aufge- fallen sein. Vielleicht haben Sie Anregungen und Verbesse- rungsvorschläge. Alle derartigen Hinweise sind uns ebenso wie Ihre  weiterführenden Fragen willkommen.   Im nebenstehenden Formularfeld können Sie Fragen und Anregungen notieren.  Wenn Sie dann den E-Mail-Button am unteren Rand aktivieren, werden Ihre Notizen in eine E-Mail an uns übertragen. 
	Text18: Hallo Herr Bartning und Herr Metk!
	PDF-FormulareEMail-Versand: 
	EintraegeLoeschen: 
	9zu1-19zurueck: 
	Letztest Feld: 
	5Tb_welchePDFX1: 
	5Ty_welchePDFX1: Volltext: Wir sprechen hier nicht von einfachen Arbeitspapieren sondern von  sorgfältig gestalteten Drucksachen, die auch als PDF angeboten werden. 
	5Tz_welchePDFX1: 
	5Tb_welchePDFX2: 
	5Ty_welchePDFX2: Volltext: Viele Drucksachen werden als PDF ins Internet gestellt. Insbesondere für Ausbildung und Beruf sind sie unerlässlich. Daher sollten sie auch barrierefrei sein.
	5Tz_welchePDFX2: 
	5Tb_welchePDFX3: 
	5Ty_welchePDFX3: Volltext: Die Möglichkeit Formulare wahlweise am Bildschirm oder auf dem Papier auszufüllen ist ein PDF-Vorteil. Die Bildschirmfassung kann den großen Funktionsumfang digitaler Formulare nutzen. 
	5Tz_welchePDFX3: 
	1Tb_welchePDF1: 
	1Tx_welchePDF1: Diese barrierefreie Präsentation enthält einen unsichtbaren Volltext in Feldern wie dieses.  Berühren eines "T"-Buttons mit Maus oder Tabulatortaste öffnet Text- und Bild-Felder, verlassen mit der Maus schließt sie.  Bitte beachten Sie die Bedienungshinweise auf der Folgeseite.  Das komplette Lesen und Ausprobieren der Präsentation dauert etwa 1 Stunde. 
	Praes_PageNumber: 1
	Bild3: 
	3Tb_BedPDF1: 
	3Tx_BedPDF1: Volltext: PDF ist das universelle Austauschformat für Texte, Grafiken, Zeichnungen, Print-Produkte, unabhängig von Software und Betriebssystemen. PDF kann barrierefrei sein!
	3Tb_BedPDF2: 
	3Tx_BedPDF2: Volltext:  Aus jeder Anwendung mit Druckmenüe kann eine PDF-Datei "gedruckt" werden.  Aus Office-Anwendungen können Formulare erzeugt werden,  und CAD-Programme können sogar 3D- PDF mit Zusatzfunktionen generieren.
	3Tb_BedPDF3: 
	3Tx_BedPDF3: Volltext: Auf Papier oder am Bildschirm gelesen - die Darstellung ist identisch.  Exakte Bezüge, Quellenangaben sind in professioneller Umgebung bei völliger Übereinstimung durch das PDF-Format gesichert. 
	3Tb_BedPDF4: 
	3Tx_BedPDF4: Volltext: Texte können jederzeit digital durchsucht werden - mit einfachen oder auch komplexen Abfragen. Eine Umwandlung von Text in Sprache geht nur digital. Kopieren mit anschließendem Bearbeiten ebenfalls. Die Ausgangsanwendung hat bei PDF keine Bedeutung.
	3Tb_BedPDF5: 
	3Tx_BedPDF5: Volltext: Es gibt viele Gründe Drucksachen in digitaler Form auch offline verfügbar haben zu wollen,  und sie lesen, bearbeiten und weitergeben zu können. Zukünftig wird das "elektronische Papier" entsprechender Lesegeräte eine immer größere Bedeutung erlangen.
	3Tb_BedPDF6: 
	3Tx_BedPDF6: Volltext: Weitergabe eines Dokuments per eMail, Download, Datenträger - Anwendungs- und Betriebssystemunabhängig.  Bei Bedarf eine Datei  und  Dateianlagen (wie bei dieser Präsentation) .  
	3Tb_BedPDF7: 
	3Tx_BedPDF7: Volltext: Bei tausenden Institutionen finden Sie hunderte oder tausende PDFs im  Webauftritt! PDF ist  durch HTML nicht zu ersetzen, denn es hat eine andere Aufgabe.  
	VergrAbb10: 
	VergrInhalt: 
	ZumInhalt: 
	9Tb_NaviX2: 
	9Tb_NaviX2LZfenster: 
	9Tb_NaviX2Seitenfenster: 
	Bild20: 
	19Tb_welchePDF1: 
	19Tx_welchePDF1: Volltext: Diese Seitenvorschau wurde durch Buttons zu einem Inhaltsverzeichnis mit Sprachausgabe.  Auswählen mit der Tab-Taste oder Maus, dann Eingabetaste oder klicken. Zum Vergrößern im folgenden Lupenfeld klicken, dann weiter mit Tab!
	19Tx_welchePDF2: 1 - Titelbildschirm
	19Tb_welchePDF2: 
	19Tx_welchePDF3: 2 - Bedienungshinweise zur Präsentation
	19Tb_welchePDF3: 
	19Tx_welchePDF4: 3 - Die Bedeutung von PDF für die Kommunikation
	19Tb_welchePDF4: 
	19Tx_welchePDF5: 4 - Gesetz und Verordnung zur Barrierfreiheit
	19Tb_welchePDF5: 
	19Tx_welchePDF6: 5 - Um welche PDF- Dokumente geht es?
	19Tb_welchePDF6: 
	19Tx_welchePDF7: 6- Barrierefreiheit, Zielgruppen
	19Tb_welchePDF7: 
	19Tx_welchePDF8: 7 - Anzeigeelemente und Werkzeuge
	19Tb_welchePDF8: 
	19Tx_welchePDF9: 8 - Die Vorführmuster
	19Tb_welchePDF9: 
	19Tx_welchePDF10: 9 - Orientierung und Navigation
	19Tb_welchePDF10: 
	19Tx_welchePDF11: 10 - Vergrößerungsverfahren
	19Tb_welchePDF11: 
	19Tx_welchePDF12: 11 - Kommentarwerkzeug
	19Tb_welchePDF12: 
	19Tx_welchePDF13: 12 - Sprachausgabe, Optionen
	19Tb_welchePDF13: 
	19Tx_welchePDF14: 13 - Barrierefreie PDF-Formulare
	19Tb_welchePDF14: 
	19Tx_welchePDF15: 14 - Sprachaus- gabe, die Sprecher
	19Tb_welchePDF15: 
	19Tx_welchePDF16: 15 - Textexport als TXT-Datei
	19Tb_welchePDF16: 
	19Tx_welchePDF17: 16 - Welches Ausgabe-Ziel hat barrierefreies PDF?
	19Tb_welchePDF17: 
	19Tx_welchePDF18: 17 - PDF barrierefrei machen, was heißt das?
	19Tb_welchePDF18: 
	19Tx_welchePDF19: 18 - wie bieten Ihnen
	19Tb_welchePDF19: 
	19Tx_welchePDF20: 19 - Inhaltsverzeichnis mit Links
	19Tb_welchePDF20: 
	19Tx_welchePDF21: 20 - Ihre Fragen und Anregungen
	19Tb_welchePDF21: 
	Bild19 unten: 
	18Tb_DankX1: 
	18Ty_DankX1: Für Ihr Interesse danken C. Constantin BartningundDieter Metk
	18Tz_DankX1: 
	1Tb_Version1: 
	1Tx_Version1: Wir arbeiten weitere Verbesserungen ein, daher die Versionsnummer V-2.431
	Bild4: 
	Bild6-x: 
	3Tb_BITV4: 
	4Tb_BITV7: 
	InfoZumPDF: 


